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Mühl Product & Service Aktiengesellschaft 

Kranichfeld 

ISIN: DE000A254203 / WKN: A25420 

ISIN: DE000A3E5BR8 / WKN: A3E5BR 

ISIN: DE000A3E5BS6 / WKN A3EBS 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 

(virtuelle Hauptversammlung) 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der Mühl Pro-

duct & Service Aktiengesellschaft (nachfolgend auch die „Gesellschaft“) ein, die am 

Freitag, den 15. Oktober 2021, um 10:00 Uhr (MESZ), 

als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevoll-

mächtigten (mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters) 

stattfindet. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Geschäfts-

räume der Gesellschaft, Bahnhofstraße 15, 99448 Kranichfeld. Die Hauptversammlung 

wird für unsere Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Aktienbesitz 

nachgewiesen haben, und ihre Bevollmächtigten über das Aktionärsportal der Gesellschaft 

unter der Internetadresse 

https://muehl.ag 

im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ und dort unter 

„2021“ live in Bild und Ton übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre und Akti-

onärsvertreter erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch 

Vollmachtserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Nähere 

Erläuterungen hierzu finden Sie nachstehend unter Abschnitt VII. 

I.  

Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Mühl Product & Service Aktienge-

sellschaft zum 31. Dezember 2019, des Lageberichts der Mühl Product & Service 
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Aktiengesellschaft – einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den 

Angaben nach § 289a HGB – und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Ge-

schäftsjahr 2019 

Die vorstehend genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung sowie auch während der Hauptversammlung im Internet unter 

„https://muehl.ag“ im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptver-

sammlung“ und dort unter „2021“ zugänglich. Sie werden auch in der Hauptver-

sammlung näher erläutert werden. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss bereits gebil-

ligt. Damit ist der Jahresabschluss nach § 172 AktG festgestellt. Die unter diesem Ta-

gesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung vorzulegen, 

ohne dass es einer Beschlussfassung der Hauptversammlung bedarf. 

2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Mühl Product & Service Aktienge-

sellschaft zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts der Mühl Product & Service 

Aktiengesellschaft – einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den 

Angaben nach § 289a HGB – und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Ge-

schäftsjahr 2020 

Die vorstehend genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung sowie auch während der Hauptversammlung im Internet unter 

„https://muehl.ag“ im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptver-

sammlung“ und dort unter „2021“ zugänglich. Sie werden auch in der Hauptver-

sammlung näher erläutert werden. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss bereits gebil-

ligt. Damit ist der Jahresabschluss nach § 172 AktG festgestellt. Die unter diesem Ta-

gesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung vorzulegen, 

ohne dass es einer Beschlussfassung der Hauptversammlung bedarf. 
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2019 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Sandy Möser  für ihre Amtszeit im Ge-

schäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2019 

Über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglieder des Aufsichts-

rats soll im Wege der Einzelentlastung abgestimmt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 

a)  Herrn Matthias Herrmann für seine Amtszeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung 

zu erteilen. 

b)  Frau Christel Hahn für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu ertei-

len. 

c)  Herrn Berthold Oesterle für seine Amtszeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung 

zu erteilen. 

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2020 

Über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitglieder des Vorstands 

soll im Wege der Einzelentlastung abgestimmt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 

a) Frau Sandy Möser für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu ertei-

len. 

b)  Herrn Ralf Kretzschmar für seine Amtszeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu 

erteilen. 
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c)  Herrn Christoph Hußmann für seine Amtszeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung 

zu erteilen. 

6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2020 

Über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitglieder des Aufsichts-

rats soll im Wege der Einzelentlastung abgestimmt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 

a) Herrn Matthias Herrmann für seine Amtszeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung 

zu erteilen. 

b)  Frau Christel Hahn für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu ertei-

len. 

c)  Herrn Berthold Oesterle für seine Amtszeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung 

zu erteilen. 

7. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BW PARTNER Bauer Schätz Hasenclever Partner-

schaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, 

zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 sowie zum 

Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und sons-

tiger unterjähriger Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen. 

8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des 

Vorstands 

Nach § 120a Abs. 1 AktG hat die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesell-

schaft bei jeder wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle vier Jahre, über die 

Billigung des nach § 87a Abs. 1 AktG vom Aufsichtsrat beschlossenen Vergütungssys-

tems für die Mitglieder des Vorstands zu beschließen. Die erstmalige Beschlussfas-

sung nach § 120a Abs. 1 AktG hat gemäß § 26j Abs. 1 Satz 1 EGAktG bis zum Ablauf 
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der ersten ordentlichen Hauptversammlung, die auf den 31. Dezember 2020 folgt, zu 

erfolgen. 

Der Aufsichtsrat hat mit Wirkung zum 15. Oktober 2021 und unter Berücksichtigung 

der Vorgaben des § 87a Abs. 1 AktG das nachstehend unter Abschnitt II. „Angaben zu 

Tagesordnungspunkt 8: Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands“ wieder-

gegebene System zur Vergütung für die Mitglieder des Vorstands beschlossen. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das in Abschnitt II. wiedergegebene Vergütungssystem 

für die Mitglieder des Vorstands der Mühl Product & Service Aktiengesellschaft zu 

billigen. 

9. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

Gemäß § 113 Abs. 3 Sätze 1 und 2 AktG ist von der Hauptversammlung einer börsen-

notierten Gesellschaft mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Mitglieder 

des Aufsichtsrats zu beschließen, wobei ein die Vergütung bestätigender Beschluss 

zulässig ist. Die erstmalige Beschlussfassung nach § 113 Abs. 3 AktG hat gemäß § 26j 

Abs. 1 Satz 1 EGAktG bis zum Ablauf der ersten ordentlichen Hauptversammlung, die 

auf den 31. Dezember 2020 folgt, zu erfolgen. 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 13 der Satzung der Gesellschaft 

konkret festgesetzt. Der Wortlaut von § 13 der Satzung der Gesellschaft und das zu-

grundeliegende Vergütungssystem mit den Angaben gemäß §§ 113 Abs. 3 Satz 3, 87a 

Abs. 1 Satz 2 AktG werden nachstehend unter Abschnitt III. „Angaben zu Tagesord-

nungspunkt 9: Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats“ wiedergege-

ben. 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Vergütung der Mitglieder des Aufsichts-

rats der Mühl Product & Service Aktiengesellschaft, die in § 13 der Satzung der Ge-

sellschaft konkret festgesetzt ist und der das in Abschnitt III. wiedergegebene Vergü-

tungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats zugrunde liegt, zu bestätigen. 
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10. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 10.677.777,00 ge-

gen Bareinlage unter Gewährung von Bezugsrechten 

Zur weiteren Stärkung der Kapitalbasis der Gesellschaft soll das Grundkapital der Ge-

sellschaft durch eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Wahrung der Bezugs-

rechte der Aktionäre erhöht werden. 

Den Aktionären wird ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt, d.h. dass ein durch den 

Vorstand bestimmtes Kreditinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 

Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges Unternehmen („Emis-

sionsunternehmen“) die neuen Aktien mit der Verpflichtung übernimmt, sie den Ak-

tionären zum Bezug anzubieten. 

Herr Thomas (Tom) Wolf, Singapur, hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, 

seine Bezugsrechte in vollem Umfang auszuüben und sämtliche neuen Aktien, hin-

sichtlich derer die Bezugsberechtigten ihr Bezugsrecht nicht ausgeübt haben, zum 

Bezugspreis zu erwerben (sog. Backstop). 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

a) Barkapitalerhöhung 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinlage von EUR 4.271.111,00 um 

EUR 10.677.777,00 auf EUR 14.948.888,00 durch Ausgabe von 10.677.777 neuen auf 

den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am 

Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie erhöht. Die neuen Aktien werden zum Aus-

gabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Ja-

nuar 2021 gewinnanteilsberechtigt. 

Zur Zeichnung wird ausschließlich ein vom Vorstand zu bestimmendes Emissionsun-

ternehmen zugelassen. Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären als mittel-

bares Bezugsrecht in der Weise eingeräumt, dass die neuen Aktien von dem Emissi-

onsunternehmen gezeichnet und mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 

den Aktionären zum Bezug anzubieten und nach Eintragung der Durchführung der 

Kapitalerhöhung in das Handelsregister entsprechend den ausgeübten Bezugsrech-

ten zu liefern. 
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Das Bezugsverhältnis beträgt 1 zu 2,5, d.h. jeder Aktionär ist berechtigt, für eine be-

stehende Aktie der Gesellschaft 2,5 neue Aktien zu beziehen. Der Bezugspreis beträgt 

EUR 3,00 je neuer Aktie. Die Frist für die Annahme des Bezugsangebots endet frühes-

tens zwei Wochen nach der Bekanntmachung des Bezugsangebots. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-

heiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. 

b) Satzungsänderung 

§ 4 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

„Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 14.948.888,00 (in Worten: Euro vier-

zehn Millionen neunhundertachtundvierzigtausend achthundertachtundachtzig) und 

ist eingeteilt in 14.948.888 Stückaktien.“ 

11. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I, über die 

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021, über die Ermächtigung zum 

Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung 

Das genehmigte Kapital gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft („Genehmig-

tes Kapital 2018/I“) wurde durch Beschluss des Vorstands vom 19. März 2021 mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag zur Durchführung mehrerer Kapitaler-

höhungen sowohl gegen Sacheinlagen als auch gegen Bareinlage um einen Betrag in 

Höhe von insgesamt EUR 3.282.086,00 teilweise ausgenutzt und besteht seitdem nur 

noch in einer Höhe von EUR 6.845.530,00. 

Vor dem Hintergrund der unter Tagesordnungspunkt 10 zur Beschlussfassung anste-

henden Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft im Rahmen einer Barkapitaler-

höhung soll das Genehmigte Kapital 2018/I aufgehoben und durch eine neue, an das 

zukünftig erhöhte Grundkapital angepasste Ermächtigung ersetzt werden. Dem Vor-

stand soll auf diese Weise weiterhin ein genehmigtes Kapital in Höhe des gesetzlich 

zulässigen Höchstvolumens von 50 % des Grundkapitals der Gesellschaft zur Verfü-

gung gestellt werden. Damit soll der Vorstand weiterhin in die Lage versetzt werden, 

das Grundkapital kurzfristig ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung in 
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einem angemessenen Umfang und mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs-

rechts erhöhen zu können. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

a) Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2018/I 

Die bislang bestehende Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals 

der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung der Ge-

sellschaft wird aufgehoben. 

Die vorgenannte Aufhebung wird wirksam mit Eintragung der unter lit. c) dieses Ta-

gesordnungspunktes 11 zu beschließenden Satzungsänderung in das Handelsregis-

ter. 

b) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 

Der Vorstand wird mit Wirkung ab Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung 

in das Handelsregister gemäß vorstehendem Tagesordnungspunkt 10 dieser Haupt-

versammlung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14. Oktober 

2026 das Grundkapital der Gesellschaft ein- oder mehrmalig um bis zu insgesamt 

EUR 7.474.444,00 durch Ausgabe von bis zu 7.474.444 neuen auf den Inhaber lauten-

den Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu er-

höhen („Genehmigtes Kapital 2021“). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Das gesetzliche Be-

zugsrecht kann auch in der Weise gewährt werden, dass die neuen Aktien von einem 

oder mehreren durch den Vorstand zu bestimmenden Kreditinstitut(en) oder einem 

oder mehreren ihnen gleichgestellten Institut(en) mit der Verpflichtung übernom-

men werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).  

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des Ge-

nehmigten Kapitals 2021 in den folgenden Fällen auszuschließen: 
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(a) zum Ausgleich von infolge einer Kapitalerhöhung entstehenden Spitzenbeträ-

gen; 

(b) soweit dies erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesell-

schaft und/oder ihren unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungs-

gesellschaften ausgegebenen Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldver-

schreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instru-

mente) ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es 

ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung 

ihrer Optionsausübungs- bzw. Wandlungspflichten zustünde; 

(c) wenn die neuen Aktien gegen Bareinlagen ausgegeben werden und der Ausga-

bebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien 

der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festsetzung des Ausgabebetra-

ges, die möglichst zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen soll, nicht wesent-

lich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt 

jedoch nur, soweit der rechnerisch auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien entfallende Anteil am 

Grundkapital insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar 

weder das bei Wirksamwerden dieser Ermächtigung bestehende Grundkapital 

noch das zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehende Grund-

kapital. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die (i) während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund an-

derer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausge-

geben wurden oder (ii) zur Bedienung von Wandel-, Options- und/oder Ge-

winnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen 

dieser Instrumente) ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern diese 

Instrumente während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG ausgegeben wurden; 

(d) sofern die Kapitalerhöhung zur Gewährung von Aktien gegen Sacheinlagen er-

folgt, insbesondere zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Un-

ternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 
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Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft 

oder ihre Konzerngesellschaften. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung 

und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen; dies umfasst 

auch die Festlegung der Gewinnanteilsberechtigung der neuen Aktien, welche – so-

weit rechtlich zulässig – abweichend von § 60 Abs. 2 AktG auch für ein bereits abge-

laufenes Geschäftsjahr festgelegt werden kann. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung der Gesellschaft 

nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem Ge-

nehmigten Kapital 2021 entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung oder nach 

Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 

c) Satzungsänderung 

§ 4 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft wird mit Wirkung ab Eintragung der Durch-

führung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister gemäß vorstehendem Tagesord-

nungspunkt 10 dieser Hauptversammlung wie folgt neu gefasst: 

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14. Oktober 

2026 das Grundkapital der Gesellschaft ein- oder mehrmalig um bis zu insgesamt 

EUR 7.474.444,00 durch Ausgabe von bis zu 7.474.444 neuen auf den Inhaber lauten-

den Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu er-

höhen („Genehmigtes Kapital 2021“). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Das gesetzliche Be-

zugsrecht kann auch in der Weise gewährt werden, dass die neuen Aktien von einem 

oder mehreren durch den Vorstand zu bestimmenden Kreditinstitut(en) oder einem 

oder mehreren ihnen gleichgestellten Institut(en) mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).  

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des Geneh-

migten Kapitals 2021 in den folgenden Fällen auszuschließen: 
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(a) zum Ausgleich von infolge einer Kapitalerhöhung entstehenden Spitzenbeträ-

gen; 

(b) soweit dies erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesell-

schaft und/oder ihren unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungs-

gesellschaften ausgegebenen Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldver-

schreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instru-

mente) ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es 

ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung 

ihrer Optionsausübungs- bzw. Wandlungspflichten zustünde; 

(c) wenn die neuen Aktien gegen Bareinlagen ausgegeben werden und der Ausga-

bebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien 

der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festsetzung des Ausgabebetra-

ges, die möglichst zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen soll, nicht wesent-

lich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt 

jedoch nur, soweit der rechnerisch auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien entfallende Anteil am 

Grundkapital insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar 

weder das bei Wirksamwerden dieser Ermächtigung bestehende Grundkapital 

noch das zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehende Grund-

kapital. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die (i) während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund an-

derer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausge-

geben wurden oder (ii) zur Bedienung von Wandel-, Options- und/oder Gewinn-

schuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser 

Instrumente) ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern diese Instru-

mente während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ausgegeben wurden; 

(d) sofern die Kapitalerhöhung zur Gewährung von Aktien gegen Sacheinlagen er-

folgt, insbesondere zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, 
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Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder von sonsti-

gen Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesell-

schaft oder ihre Konzerngesellschaften. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung 

und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen; dies umfasst 

auch die Festlegung der Gewinnanteilsberechtigung der neuen Aktien, welche – so-

weit rechtlich zulässig – abweichend von § 60 Abs. 2 AktG auch für ein bereits abge-

laufenes Geschäftsjahr festgelegt werden kann. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung der Gesellschaft nach 

vollständiger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem Genehmig-

ten Kapital 2021 entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung oder nach Ablauf 

der Ermächtigungsfrist anzupassen.“ 

Der Vorstand hat gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftli-

chen Bericht über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. Der In-

halt dieses Berichts wird im Anschluss an die Tagesordnung in dieser Einladung zur 

ordentlichen Hauptversammlung unter Abschnitt IV. bekanntgemacht. 

12. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe 

von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genuss-

rechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), über die Schaffung einer neuen 

Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldver-

schreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), 

über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Neufassung des 

Bedingten Kapitals 2018/I als Bedingtes Kapital 2021/I sowie über die entspre-

chende Satzungsänderung 

Nach dem Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 29. August 2018 zu 

Tagesordnungspunkt 10 ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats bis zum Ablauf des 28. August 2023 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber 

oder Namen lautende Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

und/oder Genussrechte (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) im Gesamtnenn-

betrag von bis zu EUR 50.000.000,00 zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern 
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dieser Instrumente Wandlungs- bzw. Optionsrechte zum Bezug von Aktien der Ge-

sellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu 

EUR 10.000.000,00 nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Instrumente zu ge-

währen und/oder in den Bedingungen der Instrumente Pflichten zur Wandlung des 

jeweiligen Instruments in solche Aktien zu begründen. 

Zur Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger dieser Instrumente wurde 

ein Bedingtes Kapital 2018/I in Höhe von EUR 10.000.000,00 geschaffen. 

Der Vorstand hat die Ermächtigung vom 29. August 2018 zur Ausgabe dieser Instru-

mente bislang noch nicht ausgenutzt und das Bedingte Kapital 2018/I besteht grund-

sätzlich noch in voller Höhe. 

Die Eintragung des Bedingten Kapitals 2018/I in das Handelsregister ist allerdings er-

folgt, bevor das zu diesem Zeitpunkt bei der Gesellschaft noch bestehende bedingte 

Kapital gelöscht wurde. Das Bedingte Kapital 2018/I ist somit nicht wirksam gewor-

den, weil es in seinem Betrag die gesetzliche Grenze von 50 % des Grundkapitals der 

Gesellschaft überschritten hätte. 

Vor diesem Hintergrund soll die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrech-

ten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) aufgehoben und eine neue Ermächti-

gung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) geschaffen wer-

den. Das Bedingte Kapital 2018/I soll als Bedingtes Kapital 2021/I mit einem Umfang 

von EUR 1.735.555,00 neu gefasst werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

a) Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- 

und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombina-

tionen dieser Instrumente) 

Die unter Tagesordnungspunkt 10 der ordentlichen Hauptversammlung vom 29. Au-

gust 2018 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder 
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Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen die-

ser Instrumente) wird aufgehoben. 

Die vorgenannte Aufhebung wird wirksam mit Eintragung der unter lit. d) dieses Ta-

gesordnungspunktes 12 zu beschließenden Satzungsänderung in das Handelsregis-

ter. 

b) Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen die-

ser Instrumente) 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14. Oktober 

2026 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Wan-

del-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte 

(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen „Schuldverschreibungen“) mit 

oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00 

zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wand-

lungs- bzw. Optionsrechte zum Bezug von bis zu 1.735.555 auf den Inhaber lautenden 

Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag 

am Grundkapital von insgesamt bis zu EUR 1.735.555,00 nach näherer Maßgabe der 

Bedingungen der Schuldverschreibungen zu gewähren und/oder in den Bedingungen 

der Schuldverschreibungen Pflichten zur Wandlung der jeweiligen Schuldverschrei-

bung in solche Aktien zu begründen. 

(a)  Währung, ausgebende Gesellschaft 

Die Schuldverschreibungen können in Euro oder – unter Begrenzung auf den entspre-

chenden Euro-Gegenwert – in einer anderen gesetzlichen Währung, beispielsweise 

eines OECD-Landes, begeben werden. Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann 

gegen Bar- und/oder Sacheinlage erfolgen, insbesondere auch gegen Sacheinlage 

zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Teilen von Unternehmen 

oder Beteiligungen an Unternehmen, oder anderen einlagefähigen Vermögensge-

genständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen, ein-

schließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, so-

fern dies im Interesse der Gesellschaft liegt und der Wert der Sacheinlage in einem 
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angemessenen Verhältnis zum Wert der Schuldverschreibung steht, wobei der nach 

anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelte theoretische Marktwert 

maßgeblich ist. 

Schuldverschreibungen können auch durch eine unmittelbare oder mittelbare in- 

oder ausländische Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft der Mühl Product & Service Ak-

tiengesellschaft („Konzernunternehmen“) ausgegeben werden; für einen solchen 

Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Übernahme 

der Garantie für die Schuldverschreibungen durch die Mühl Product & Service Akti-

engesellschaft zu beschließen und den Inhabern der Schuldverschreibungen Wand-

lungs- bzw. Optionsrechte auf neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesell-

schaft zu gewähren oder entsprechende Wandlungspflichten zu begründen und wei-

tere für eine erfolgreiche Ausgabe erforderliche Erklärungen abzugeben sowie Hand-

lungen vorzunehmen. 

(b) Bezugsrecht, Bezugsrechtsausschluss 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen 

zu. Das Bezugsrecht kann auch mittelbar gewährt werden, indem die Schuldver-

schreibungen von einem oder mehreren Kreditinstituten bzw. diesen nach § 186 

Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernom-

men werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden Schuldverschrei-

bungen von einem Konzernunternehmen ausgegeben, hat die Gesellschaft die Ge-

währung der gesetzlichen Bezugsrechte für Aktionäre der Gesellschaft gemäß Vor-

stehendem sicherzustellen. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen auszuschließen: 

(1) für Spitzenbeträge; 

(2) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von bereits zuvor ausgegebenen 

Wandlungs- bzw. Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft bzw. den Gläubi-

gern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibun-

gen ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach der 
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Ausübung dieser Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der 

Wandlungspflichten als Aktionär zustünde; 

(3) soweit Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht bzw. 

Wandlungspflicht gegen Barleistung ausgegeben werden sollen und der Ausga-

bepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten 

theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen mit Wandlungs- 

und/oder Optionsrecht bzw. Wandlungspflicht nicht wesentlich unterschreitet. 

Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur insoweit, als 

auf die zur Bedienung der Wandlungs- und Optionsrechte bzw. bei Erfüllung 

der Wandlungspflicht auszugebenden Aktien insgesamt nicht mehr als 10 % des 

Grundkapitals, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 

Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung („Höchstbetrag“) entfällt. Von dem 

Höchstbetrag ist der anteilige Betrag am Grundkapital der neuen oder zuvor 

erworbenen eigenen Aktien abzusetzen, die während der Laufzeit dieser Er-

mächtigung unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder entspre-

chend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden, sowie der 

anteilige Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entfällt, die aufgrund von Op-

tions- und/oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten bezogen werden können 

oder müssen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 

des Bezugsrechts in sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-

gegeben werden; 

(4) soweit die Ausgabe der Schuldverschreibungen gegen Sacheinlage erfolgt, ins-

besondere zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Unterneh-

mensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen einla-

gefähigen Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Ge-

sellschaft oder ihre Konzerngesellschaften. 

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungsrecht, 

Optionsrecht oder Wandlungspflicht ausgegeben werden, wird der Vorstand ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt aus-

zuschließen, wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen obligati-

onsähnlich ausgestattet sind, d.h. keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft 
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begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Ver-

zinsung nicht auf Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns 

oder der Dividende berechnet wird. Außerdem müssen in diesem Fall die Verzinsung 

und der Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den 

zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen für vergleichbare Mittel-

aufnahmen entsprechen. 

(c) Ausstattung von Teilschuldverschreibungen 

Schuldverschreibungen können einmalig oder mehrmals, insgesamt oder in Teilen so-

wie auch gleichzeitig in verschiedenen Tranchen begeben werden. Die einzelnen 

Emissionen können in jeweils unter sich gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen 

eingeteilt werden. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

(1) Optionsschuldverschreibungen 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teilschuldver-

schreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber berechtigen, 

nach Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen auf den Inha-

ber lautende Stückaktien der Gesellschaft zu beziehen. Der anteilige Betrag am 

Grundkapital der je Teilschuldverschreibung zu beziehenden, auf den Inhaber lauten-

den Stückaktien der Gesellschaft darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung 

jedoch nicht überschreiten. Zudem darf die Laufzeit des Optionsrechts die Laufzeit 

der Optionsschuldverschreibung nicht übersteigen. Im Übrigen kann vorgesehen 

werden, dass etwaige Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen wer-

den. Entsprechendes gilt, wenn Optionsscheine einem Genussrecht oder einer Ge-

winnschuldverschreibung beigefügt werden. 

(2) Wandelschuldverschreibungen 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber der 

Teilschuldverschreibungen das Recht, diese nach näherer Maßgabe der vom Vor-

stand festzulegenden Wandelanleihebedingungen in auf den Inhaber lautende Stück-

aktien der Gesellschaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der 

Division des Nennbetrags einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten 
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Wandlungspreis für eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft. Das 

Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des unter dem Nennbetrag liegen-

den Ausgabebetrags einer Schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungs-

preis für eine neue auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft ergeben. 

Das Umtauschverhältnis kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden. Es 

kann vorgesehen werden, dass etwaige Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld 

ausgeglichen werden. Der anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung auszu-

gebenden auf den Inhaber lautenden Stückaktien darf den Nennbetrag der Schuld-

verschreibung nicht übersteigen. Die Wandelanleihebedingungen können auch eine 

Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt vorsehen. 

Die Gesellschaft kann in den Anleihebedingungen berechtigt werden, eine etwaige 

Differenz zwischen dem Nennbetrag der Wandelschuldverschreibung und dem Pro-

dukt aus Wandlungspreis und Umtauschverhältnis ganz oder teilweise in bar auszu-

gleichen. Vorstehende Vorgaben gelten entsprechend, wenn das Wandlungsrecht 

bzw. die Wandlungspflicht sich auf ein Genussrecht oder eine Gewinnschuldver-

schreibung beziehen. 

(3) Erfüllungsmöglichkeiten 

Die Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft 

vorsehen, den Gläubigern der Schuldverschreibung ganz oder teilweise anstelle der 

Zahlung eines fälligen Geldbetrags neue Aktien oder eigene Aktien der Gesellschaft 

zu gewähren. Die Aktien werden jeweils mit einem Wert angerechnet, der nach nä-

herer Maßgabe der Anleihebedingungen dem auf volle Cent aufgerundeten volumen-

gewichteten Durchschnittswert der Börsenkurse von Aktien gleicher Gattung der Ge-

sellschaft im Handel der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten zehn Handels-

tagen vor der Erklärung der Wandlung bzw. Optionsausübung entspricht. 

Die Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen können ferner vorsehen, dass die Ge-

sellschaft den Wandlungs- bzw. Optionsberechtigten nicht Aktien der Gesellschaft 

gewährt, sondern den Gegenwert der andernfalls zu liefernden Aktien in Geld zahlt. 

Der Gegenwert je Aktie entspricht nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen 

dem auf volle Cent aufgerundeten volumengewichteten Durchschnittswert der Bör-

senkurse von Aktien gleicher Gattung der Gesellschaft im Handel der Frankfurter 
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Wertpapierbörse an den letzten zehn Handelstagen vor der Erklärung der Wandlung 

bzw. Optionsausübung. 

(d) Options- bzw. Wandlungspreis 

Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen, die ein Wandlungsrecht, eine 

Wandlungspflicht und/oder ein Optionsrecht gewähren bzw. bestimmen, muss der 

jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis – auch bei einem variablen 

Umtauschverhältnis bzw. Wandlungspreis – entweder (i) mindestens 80 % des volu-

mengewichteten Durchschnitts aus den Börsenkursen der Aktien der Gesellschaft 

gleicher Gattung im Handel der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten zehn 

Handelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Bege-

bung der Options- oder Wandelschuldverschreibungen betragen oder (ii) – für den 

Fall der Einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 80 % des volumengewichteten 

Durchschnitts aus den Börsenkursen der Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung im 

Handel der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist bis 

zum dritten Tag vor der Bekanntmachung der endgültigen Konditionen gemäß § 186 

Abs. 2 Satz 2 AktG (einschließlich) entsprechen. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG blei-

ben unberührt. 

(e) Verwässerungsschutz 

Die Ermächtigung umfasst auch die Möglichkeit, nach näherer Maßgabe der jeweili-

gen Anleihebedingungen in bestimmten Fällen Verwässerungsschutz zu gewähren 

bzw. Anpassungen vorzunehmen. Dies kann insbesondere vorgesehen werden, wenn 

die Gesellschaft während der Wandlungs- oder Optionsfrist ihr Grundkapital unter 

Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre erhöht oder weitere Wandel- oder 

Optionsschuldverschreibungen begibt bzw. Wandlungs- oder Optionsrechte gewährt 

oder garantiert und den Inhabern schon bestehender Wandlungs- oder Options-

rechte hierfür kein Bezugsrecht einräumt, wie es ihnen nach Ausübung des Wand-

lungs- oder Optionsrechts bzw. der Erfüllung ihrer Wandlungspflichten als Aktionär 

zustünde, oder wenn durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln das 

Grundkapital erhöht wird. Für solche Fälle kann über die Wandel- bzw. Optionsanlei-

hebedingungen sichergestellt werden, dass der wirtschaftliche Wert der bestehen-

den Wandlungs- bzw. Optionsrechte unberührt bleibt, indem die Wandlungs- oder 



 

Seite 20/80 

Optionsrechte wertwahrend angepasst werden, soweit die Anpassung nicht bereits 

durch Gesetz zwingend geregelt ist. Die wertwahrende Anpassung kann insbeson-

dere durch Einräumung von Bezugsrechten, durch die Veränderung oder Einräumung 

von Barkomponenten oder durch Veränderung des Wandlungs-bzw. Optionspreises 

erfolgen. Das Vorstehende gilt entsprechend für den Fall der Kapitalherabsetzung 

oder anderer Kapitalmaßnahmen, von Aktiensplits, von Umstrukturierungen, einer 

Kontrollerlangung durch Dritte, einer Dividendenzahlung oder anderer vergleichba-

rer Maßnahmen, die zu einer Verwässerung des Werts der Aktien führen können. § 9 

Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. In jedem Fall darf der anteilige Betrag 

am Grundkapital der je Schuldverschreibung zu beziehenden Aktien insgesamt den 

Nennbetrag pro Schuldverschreibung bzw. einen niedrigeren Ausgabepreis nicht 

überschreiten. 

(f) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Einzelheiten 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-

heiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Zins-

satz, Art der Verzinsung, Ausgabekurs, Laufzeit, Stückelung, Verwässerungsschutzbe-

stimmungen, Restrukturierungsmöglichkeiten, Options- bzw. Wandlungspreis und 

Options- bzw. Wandlungszeitraum sowie Währung und Umrechnungsmodalitäten 

festzusetzen. Für den Fall der Ausgabe durch Konzernunternehmen hat der Vorstand 

zusätzlich das Einvernehmen mit den Organen der die Schuldverschreibungen bege-

benden Konzernunternehmen herzustellen. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben 

jeweils unberührt. 

c) Bedingtes Kapital 2021/I 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 1.735.555,00 durch Ausgabe 

neuer auf den Inhaber lautender Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt er-

höht („Bedingtes Kapital 2021/I“). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewäh-

rung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von 

Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrech-

ten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die aufgrund der von der Hauptver-

sammlung vom 15. Oktober 2021 beschlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft 

oder deren unmittelbaren oder mittelbaren in- oder ausländischen 
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Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften begeben werden und ein Wandlungs- bzw. Op-

tionsrecht oder eine Wandlungspflicht in bzw. auf neue auf den Inhaber lautende 

Stückaktien der Gesellschaft gewähren bzw. begründen. 

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Options- bzw. 

Wandlungsrechten Gebrauch gemacht wird, wie die zur Wandlung verpflichteten In-

haber bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder wie Andienungen von 

Aktien aufgrund von Ersetzungsbefugnissen der Gesellschaft erfolgen und soweit 

nicht eigene Aktien oder neue Aktien aus einer Ausnutzung eines genehmigten Kapi-

tals zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen auf den Inhaber lautenden Stück-

aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie durch Ausübung von 

Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch die Erfüllung von Wandlungspflichten 

oder die Ausübung von Andienungsrechten entstehen, am Gewinn teil. Soweit recht-

lich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnanteils-

beteiligung hiervon und von § 60 Abs. 2 AktG abweichend, auch für ein bereits abge-

laufenes Geschäftsjahr, festlegen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapital-

erhöhung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung der Gesellschaft 

nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem Be-

dingten Kapital 2021/I entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung oder nach 

Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 

d) Satzungsänderung 

§ 4 Abs. 6 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

“Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.735.555,00 durch Ausgabe 

neuer auf den Inhaber lautender Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt er-

höht („Bedingtes Kapital 2021/I“). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewäh-

rung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von 

Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten 

(bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die aufgrund der von der Hauptversamm-

lung vom 15. Oktober 2021 beschlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft oder 
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deren unmittelbaren oder mittelbaren in- oder ausländischen Mehrheitsbeteiligungs-

gesellschaften begeben werden und ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht oder eine 

Wandlungspflicht in bzw. auf neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesell-

schaft gewähren bzw. begründen. 

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Options- bzw. 

Wandlungsrechten Gebrauch gemacht wird, wie die zur Wandlung verpflichteten In-

haber bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder wie Andienungen von 

Aktien aufgrund von Ersetzungsbefugnissen der Gesellschaft erfolgen und soweit 

nicht eigene Aktien oder neue Aktien aus einer Ausnutzung eines genehmigten Kapi-

tals zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen auf den Inhaber lautenden Stückak-

tien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie durch Ausübung von Op-

tions- bzw. Wandlungsrechten oder durch die Erfüllung von Wandlungspflichten oder 

die Ausübung von Andienungsrechten entstehen, am Gewinn teil. Soweit rechtlich zu-

lässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnanteilsbetei-

ligung hiervon und von § 60 Abs. 2 AktG abweichend, auch für ein bereits abgelaufe-

nes Geschäftsjahr, festlegen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 

festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung der Gesellschaft nach 

vollständiger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten 

Kapital 2021/I entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung oder nach Ablauf der 

Ermächtigungsfrist anzupassen.” 

Der Vorstand hat gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftli-

chen Bericht über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. Der In-

halt dieses Berichts wird im Anschluss an die Tagesordnung in dieser Einladung zur 

ordentlichen Hauptversammlung unter Abschnitt V. bekanntgemacht. 



 

Seite 23/80 

13. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Aktien-

optionsprogramm 2021), über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapi-

tals 2021/II sowie über die entsprechende Satzungsänderung 

Es ist beabsichtigt, ein Aktienoptionsprogramm der Gesellschaft zu beschließen, um 

Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft, Mitgliedern der Geschäftsführung von 

verbundenen Unternehmen der Gesellschaft und ausgewählten Arbeitnehmern der 

Gesellschaft und von verbundenen Unternehmen der Gesellschaft Optionsrechte auf 

Aktien der Gesellschaft („Aktienoptionen“) einräumen zu können. Das Aktienopti-

onsprogramm soll einer zielgerichteten Incentivierung der Programmteilnehmer die-

nen und gleichzeitig eine Bindungswirkung der Teilnehmer an die Gesellschaft errei-

chen. Es sieht börsenkursbasierte Erfolgsziele vor und erscheint Vorstand und Auf-

sichtsrat angemessen, um Anreize für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung zu 

setzen. Das neue Bedingte Kapital 2021/II ist auf weniger als 10 % des derzeitigen 

Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

a) Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Aktienoptionsprogramm 2021) 

Der Vorstand und – soweit es um die Gewährung von Aktienoptionen an Mitglieder 

des Vorstands geht – der Aufsichtsrat werden hiermit ermächtigt, bis zum Ablauf des 

14. Oktober 2026 („Ermächtigungszeitraum“) insgesamt bis zu 400.000 Aktienoptio-

nen für den Bezug von bis zu 400.000 auf den Inhaber lautenden Aktien der Gesell-

schaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundka-

pital in Höhe von EUR 1,00 je Aktie an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und 

ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsfüh-

rungen und ausgewählte Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft im Sinne von §§ 15 

ff. AktG verbundenen Unternehmen nach Maßgabe der folgenden Bedingungen für 

ein Aktienoptionsprogramm 2021 der Gesellschaft zu gewähren. 
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Die Eckpunkte für die Ausgabe der Aktienoptionen werden wie folgt festgelegt: 

(1) Kreis der Optionsberechtigten und Aufteilung der Aktienoptionen 

Aktienoptionen dürfen ausschließlich an Mitglieder des Vorstands der Gesell-

schaft, an Mitglieder von Geschäftsführungen von mit der Gesellschaft verbun-

denen Unternehmen und an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit ihr verbun-

dener Unternehmen ausgegeben werden. Der genaue Kreis der Berechtigten 

sowie der Umfang der ihnen jeweils zu gewährenden Aktienoptionen werden 

durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt. Soweit Mit-

glieder des Vorstands Aktienoptionen erhalten sollen, obliegen diese Festle-

gungen und die Ausgabe der Aktienoptionen ausschließlich dem Aufsichtsrat. 

 Das Gesamtvolumen der Aktienoptionen verteilt sich auf die berechtigten Per-

sonengruppen wie folgt: 

– Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft erhalten höchstens insgesamt 

bis zu 140.000 Aktienoptionen; 

– Mitglieder von Geschäftsführungen verbundener Unternehmen erhalten 

höchstens insgesamt bis zu 120.000 Aktienoptionen; 

– Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen 

erhalten höchstens insgesamt bis zu 140.000 Aktienoptionen. 

Die Berechtigten erhalten Aktienoptionen stets nur als Angehörige einer Perso-

nengruppe; Doppelbezüge sind nicht zulässig. Die Berechtigten müssen zum 

Zeitpunkt der Gewährung der Aktienoptionen in einem Anstellungs- oder 

Dienstverhältnis zur Gesellschaft oder zu einem mit ihr verbundenen Unterneh-

men stehen. 

(2) Erwerbszeiträume 

Die Einräumung der Aktienoptionen erfolgt jeweils zum ersten Montag im No-

vember der Jahre 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025. Wird die unter lit. c) dieses 

Tagesordnungspunktes 13 zu beschließende Satzungsänderung nicht vor dem 
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1. November 2021 in das Handelsregister eingetragen, erfolgt die erstmalige 

Zuteilung zum ersten Werktag des dieser Eintragung folgenden Kalendermo-

nats. 

(3) Inhalt der Aktienoptionen 

Jede Aktienoption berechtigt zum Bezug einer auf den Inhaber lautenden Aktie 

der Gesellschaft (Stückaktie) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital 

der Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 je Aktie gegen Zahlung des unter lit. a) 

Ziff. (4) dieses Tagesordnungspunktes 13 bestimmten Ausübungspreises und 

hat eine Laufzeit von sieben Jahren. 

Die Optionsbedingungen können vorsehen, dass die Gesellschaft den Berech-

tigten zur Bedienung der Aktienoptionen wahlweise statt neuer Aktien aus be-

dingtem Kapital eigene Aktien gewähren oder statt der Gewährung von Aktien 

den Gegenwert in Geld zahlen kann; soweit es sich bei den Berechtigten um 

Mitglieder des Vorstands handelt, hat hierüber ausschließlich der Aufsichtsrat 

zu entscheiden. Der Erwerb eigener Aktien zur alternativen Erfüllung der Akti-

enoptionen muss den gesetzlichen Vorgaben entsprechen; eine Ermächtigung 

zum Erwerb eigener Aktien ist durch diesen Beschluss nicht erteilt. 

(4) Ausübungspreis (Ausgabebetrag) und Erfolgsziel sowie weitere Ausübungsbe-

dingungen 

Der Ausübungspreis (Ausgabebetrag) einer Aktienoption beträgt EUR 1,00; § 9 

Abs. 1 AktG bleibt unberührt. 

Voraussetzung für die Ausübung von Aktienoptionen ist jeweils das Erreichen 

des jährlichen Erfolgsziels innerhalb der unter lit. a) Ziff. (5) dieses Tagesord-

nungspunktes 13 bestimmten vierjährigen Wartezeit. 

Das Erfolgsziel bestimmt sich für die Optionsberechtigten jeweils wie folgt: 

Das Erfolgsziel für die Ausübung von Aktienoptionen ist jeweils erreicht, wenn 

der Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im Handel der Frankfurter Wertpa-

pierbörse in dem Zeitraum von jeweils zwölf Monaten, der auf die Gewährung 
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der jeweiligen Aktienoption folgt, an insgesamt 60 Börsenhandelstagen einen 

bestimmten Betrag übersteigt, und zwar 

– in dem Zeitraum vom 1. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022 einen 

Betrag von EUR 6,50; 

– in dem Zeitraum vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 einen 

Betrag von EUR 8,88; 

– in dem Zeitraum vom 1. November 2023 bis zum 31. Oktober 2024 einen 

Betrag von EUR 11,88; 

– in dem Zeitraum vom 1. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025 einen 

Betrag von EUR 14,88; 

– in dem Zeitraum vom 1. November 2025 bis zum 31. Oktober 2026 einen 

Betrag von EUR 17,88; 

– in dem Zeitraum vom 1. November 2026 bis zum 31. Oktober 2027 einen 

Betrag von EUR 20,88; 

– in dem Zeitraum vom 1. November 2027 bis zum 31. Oktober 2028 einen 

Betrag von EUR 23,88; 

– In dem Zeitraum vom 1. November 2028 bis zum 31. Oktober 2029 einen 

Betrag von EUR 26,88; 

– in dem Zeitraum vom 1. November 2029 bis zum 31. Oktober 2030 einen 

Betrag von EUR 29,88. 

Wird das Erfolgsziel in einem Jahr nicht erreicht, kann dies in dem darauffol-

genden Jahr durch das Erreichen des für diesen Zeitraum geltenden Erfolgsziels 

kompensiert werden. Aktienoptionen, für die das Erfolgsziel nicht erreicht und 

dies auch im darauffolgenden Jahr nicht kompensiert worden ist, verfallen. 
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Für den Fall einer Zusammenlegung von Aktien oder eines Aktiensplits sind die 

Erfolgsziele entsprechend dem Verhältnis der Zusammenlegung bzw. des Akti-

ensplits anzupassen. 

(5) Wartezeit für die erstmalige Ausübung, Ausübungszeiträume und Ausübungs-

sperrfristen 

Die Wartezeit für die erstmalige Ausübung beträgt vier Jahre ab dem Zeitpunkt 

der Gewährung der jeweiligen Aktienoptionen. Nach Ablauf der Wartezeit kön-

nen sämtliche Aktienoptionen, für die das Erfolgsziel gemäß lit. a) Ziff. (4) die-

ses Tagesordnungspunktes 13 erreicht ist, innerhalb der darauffolgenden drei 

Jahre jeweils drei Wochen nach Veröffentlichung des Berichts für das vorange-

gangene Geschäftsjahr und des Berichts für das erste Halbjahr des laufenden 

Geschäftsjahres ausgeübt werden. 

Sofern der Vorstand betroffen ist, kann der Aufsichtsrat, und sofern die übrigen 

Berechtigten betroffen sind, kann der Vorstand in begründeten Ausnahmefäl-

len Ausübungssperrfristen festlegen, deren Beginn den Berechtigten jeweils 

rechtzeitig vorher mitgeteilt wird. 

(6) Keine Übertragbarkeit und Verfall der Aktienoptionen 

Die Aktienoptionen werden als nicht übertragbare Aktienoptionen gewährt. 

Die Aktienoptionen sind mit Ausnahme des Erbfalls weder übertragbar noch 

veräußerbar, verpfändbar oder anderweitig belastbar. Sämtliche nicht ausge-

übte Aktienoptionen verfallen entschädigungslos mit Ablauf von sieben Jahren 

nach ihrem Ausgabetag, jedoch nicht vor Ende des zweiten Ausübungszeit-

raums im letzten Jahr der Laufzeit. Sollte das Anstellungs- oder Dienstverhältnis 

durch Todesfall, verminderte Erwerbsfähigkeit, Pensionierung, Kündigung oder 

anderweitig nicht kündigungsbedingt enden, können Sonderregelungen für 

den Verfall der Aktienoptionen in den Optionsbedingungen vorgesehen wer-

den. 
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(7) Sonstige Regelungen 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten über die Ausgabe von Aktien aus dem Bedingten Kapital 2021/II 

und die weiteren Bedingungen des Aktienoptionsprogramms 2021, insbeson-

dere die Optionsbedingungen für die berechtigten Personen, festzulegen. So-

weit die Mitglieder des Vorstands betroffen sind, entscheidet ausschließlich der 

Aufsichtsrat. Zu den weiteren Einzelheiten gehören insbesondere Bestimmun-

gen über die Aufteilung der Aktienoptionen innerhalb der berechtigten Perso-

nengruppen, Bestimmungen über Steuern und Kosten, das Verfahren über die 

Zuteilung an die einzelnen berechtigten Personen und die Ausübung der Akti-

enoptionen; Regelungen bezüglich des Verfalls von Aktienoptionen im Falle der 

Beendigung des Anstellungs- bzw. Dienstverhältnisses und Regelungen, die für 

außergewöhnliche Entwicklungen eine Begrenzungsmöglichkeit für Erträge aus 

der Ausübung von Aktienoptionen vorsehen, sowie weitere Verfahrensregeln. 

b) Bedingtes Kapital 2021/II 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 400.000,00 durch Ausgabe von 

bis zu 400.000 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückak-

tien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 je Aktie 

bedingt erhöht („Bedingtes Kapital 2021/II“). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der aufgrund des Beschlusses der Hauptver-

sammlung der Gesellschaft vom 15. Oktober 2021 zu Tagesordnungspunkt 13 lit. a) 

ausgegebenen Aktienoptionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesell-

schaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Aktienoptionen keine 

eigenen Aktien gewährt oder eine Geldzahlung leistet, wobei für die Gewährung und 

Abwicklung von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands ausschließlich der Auf-

sichtsrat zuständig ist. Die Ausgabe der Aktien aus dem bedingten Kapital erfolgt zu 

dem in dem Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 15. Oktober 

2021 zu Tagesordnungspunkt 13 lit. a) bestimmten Ausübungspreis als Ausgabebe-

trag. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem die Aus-

gabe erfolgt, am Gewinn teil. 
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Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung der Gesellschaft 

nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem Be-

dingten Kapital 2021/II entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung oder nach 

Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 

c) Satzungsänderung 

In § 4 der Satzung der Gesellschaft wird ein neuer Absatz 7 eingefügt mit folgendem 

Wortlaut: 

„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 400.000,00 durch Ausgabe von 

bis zu 400.000 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückak-

tien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 je Aktie 

bedingt erhöht („Bedingtes Kapital 2021/II“). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der aufgrund des Beschlusses der Hauptver-

sammlung der Gesellschaft vom 15. Oktober 2021 zu Tagesordnungspunkt 13 lit. a) 

ausgegebenen Aktienoptionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesell-

schaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Aktienoptionen keine 

eigenen Aktien gewährt oder eine Geldzahlung leistet, wobei für die Gewährung und 

Abwicklung von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands ausschließlich der Auf-

sichtsrat zuständig ist. Die Ausgabe der Aktien aus dem bedingten Kapital erfolgt zu 

dem in dem Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 15. Oktober 2021 

zu Tagesordnungspunkt 13 lit. a) bestimmten Ausübungspreis als Ausgabebetrag. Die 

neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem die Ausgabe er-

folgt, am Gewinn teil. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung der Gesellschaft nach 

vollständiger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten 

Kapital 2021/II entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung oder nach Ablauf der 

Ermächtigungsfrist anzupassen.“ 
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14. Beschlussfassung über die Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung (Zusammensetzung 

des Aufsichtsrats) 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht derzeit gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung der 

Gesellschaft aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. 

Um den gesteigerten Anforderungen an die Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrats 

in einem Wachstumsunternehmen gerecht zu werden, soll die Anzahl der Aufsichts-

ratsmitglieder von derzeit drei auf sechs Aufsichtsratsmitglieder erhöht werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

§ 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und wie folgt neu gefasst: 

„Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Die Mitglieder werden von der 

Hauptversammlung gewählt.“ 

Im Übrigen bleibt § 8 der Satzung der Gesellschaft unverändert. 

15. Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat 

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestimmt sich nach §§ 95, 

96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Satzung. Der Aufsichtsrat 

der Gesellschaft besteht derzeit gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus 

drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Sofern die Haupt-

versammlung dem Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats unter Tagesord-

nungspunkt 14 zustimmt, wird der Aufsichtsrat künftig gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung 

der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern bestehen. Daher ist die Wahl von drei neuen 

Aufsichtsratsmitgliedern erforderlich. 

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl nicht an Wahlvorschläge gebunden. Der Auf-

sichtsrat schlägt vor, 

a) Thomas (Tom) Wolf, Geschäftsführender Direktor und CEO der RIB Software 

SE, wohnhaft in Singapur, 

b) Michael Sauer, Geschäftsführender Direktor und CFO der RIB Software SE, 

wohnhaft in Neuhausen auf den Fildern, und 
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c) Rachel Wolf, Studentin, wohnhaft in London, Großbritannien, 

mit Wirkung ab Eintragung der Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft 

gemäß Tagesordnungspunkt 14 in das Handelsregister für die Zeit bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 be-

schließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. 

Die Wahlen sollen als Einzelwahlen durchgeführt werden. 

Herr Tom Wolf hält direkt bzw. indirekt über die Mühl24 GmbH mehr als 10 % der 

stimmberechtigten Aktien an der Gesellschaft. Frau Rachel Wolf ist die Tochter von 

Herrn Tom Wolf. 

Darüber hinaus bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats bei den vorgeschlage-

nen Kandidaten jeweils keine für die Wahlentscheidung eines objektiv urteilenden 

Aktionärs maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen 

den vorgeschlagenen Kandidaten einerseits und der Gesellschaft, den Organen der 

Gesellschaft oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtig-

ten Aktien an der Mühl Product & Service Aktiengesellschaft beteiligten Aktionär an-

dererseits. 

Es ist beabsichtigt, dass Herr Tom Wolf im Fall seiner Wahl in den Aufsichtsrat für das 

Amt des Aufsichtsratsratsvorsitzenden kandidiert. 

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats verfügt Herr Michael Sauer über hinreichenden 

Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung. 

Lebensläufe der vorgeschlagenen Kandidaten einschließlich der Angaben zu Mitglied-

schaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- 

und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sowie Übersichten 

über deren wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat finden Sie in 

den untenstehenden Angaben zu Tagesordnungspunkt 15 unter Abschnitt VI. 
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16. Beschlussfassung über die Änderung von § 15 der Satzung (Voraussetzungen für die 

Teilnahme an der Hauptversammlung) 

Durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie vom 12. De-

zember 2019 (ARUG II) wurden unter anderem die Voraussetzungen für den zur Teil-

nahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zu erbringen-

den Nachweis des Anteilsbesitzes mit Wirkung ab dem 3. September 2020 geändert. 

Nach dem neuen § 123 Abs. 4 Satz 1 AktG reicht bei Inhaberaktien börsennotierter 

Gesellschaften für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des 

Stimmrechts ein Nachweis des Letztintermediärs gemäß dem ebenfalls neu eingefüg-

ten § 67c Abs. 3 AktG aus. Nach § 15 der Satzung der Gesellschaft ist entsprechend 

den Vorgaben der vor dem 3. September 2020 geltenden Fassung des § 123 Abs. 4 

Satz 1 AktG zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts ein in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellter (besonde-

rer) Nachweis über den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut erforderlich. 

Damit weicht die Satzung der Gesellschaft von den aktuellen Vorgaben des Aktienge-

setzes ab. Um diese Abweichung zu beheben, soll eine Anpassung der Satzung der 

Gesellschaft beschlossen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

§ 15 Sätze 2 bis 4 der Satzung der Gesellschaft werden geändert und wie folgt neu 

gefasst: 

„Als Nachweis des Aktienbesitzes reicht ein gemäß § 67c Abs. 3 AktG durch den Letzt-

intermediär in Textform ausgestellter Nachweis über den Anteilsbesitz des Aktionärs, 

der der Gesellschaft vom Letztintermediär auch direkt übermittelt werden kann. Der 

Nachweis über den Anteilsbesitz hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Haupt-

versammlung (Nachweisstichtag) zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis 

müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 

mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen; in der Einberufung kann 

eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden.“ 

Im Übrigen bleibt § 15 der Satzung der Gesellschaft unverändert. 
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II. 

Angaben zu Tagesordnungspunkt 8: Vergütungssystem 

für die Mitglieder des Vorstands 

1. Grundzüge und Ziele des Vergütungssystems 

Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der Mühl Product & Service Akti-

engesellschaft ist auf eine nachhaltige und langfristige Unternehmensentwicklung so-

wie eine Steigerung des Unternehmenswertes ausgerichtet. Es leistet insofern einen 

Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der 

Gesellschaft. 

Das Vergütungssystem setzt Anreize für eine wertschaffende und langfristige Ent-

wicklung des Unternehmens. Die damit verbundenen strategischen und operativen 

Leistungsindikatoren sowie bestimmte Nachhaltigkeitsziele sollen als Zielgrößen in 

der variablen Vergütung der Vorstandsmitglieder verankert werden. Die langfristige 

Vergütung der Vorstandsmitglieder soll zudem, wenn rechtlich möglich, durch die 

Gewährung von Aktienoptionen an strategische finanzielle Zielgrößen für die Gesell-

schaft gekoppelt werden. 

Das Vergütungssystem zielt darauf ab, die Vorstandsmitglieder entsprechend ihres 

Aufgaben- und Verantwortungsbereichs angemessen zu vergüten. Dabei soll auch 

der persönlichen Leistung jedes Vorstandsmitglieds, der wirtschaftlichen Lage und 

dem Erfolg des Unternehmens sowie der Üblichkeit der Vergütung angemessen Rech-

nung getragen werden. Das Vergütungssystem soll die Festsetzung einer wettbe-

werbsfähigen Vergütung ermöglichen und so einen Anreiz für engagierte und erfolg-

reiche Arbeit leisten. 

2. Darstellung des Verfahrens zur Festsetzung, Umsetzung und Überprüfung des Ver-

gütungssystems 

Das Vergütungssystem wird gemäß § 87a Abs. 1 AktG durch den Aufsichtsrat festge-

setzt. Der Aufsichtsrat kann sich im Hinblick auf die Festsetzung der Vorstandsvergü-

tung von externen Vergütungsexperten beraten lassen, auf deren Unabhängigkeit zu 

achten ist. Ferner können auch externe Rechtsberater hinzugezogen werden. 
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Die Hauptversammlung beschließt über das Vergütungssystem bei jeder wesentli-

chen Änderung des Vergütungssystems, mindestens jedoch alle vier Jahre. Hat die 

Hauptversammlung das Vergütungssystem nicht gebilligt, so ist spätestens in der da-

rauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem 

zum Beschluss vorzulegen. 

Zur Beurteilung der Üblichkeit der Vergütung der Vorstandsmitglieder im Vergleich 

zu anderen Unternehmen (horizontaler Vergütungsvergleich) hat der Aufsichtsrat die 

seinen Mitgliedern bekannte Vergütungspraxis bei anderen Unternehmen berück-

sichtigt, jedoch keine systematische Analyse einer geeigneten Vergleichsgruppe von 

Unternehmen sowie keinen allgemeinen Industrievergleich durchgeführt. Mit der Er-

mittlung und Analyse von Vergütungsdaten anderer Unternehmen ist ein erheblicher 

Aufwand verbunden. Dies ist aus Sicht des Aufsichtsrats wenig praktikabel. 

Nicht in die Beurteilung der Üblichkeit eingegangen ist zudem ein vertikaler Vergü-

tungsvergleich, bei dem die Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen der Arbeit-

nehmer innerhalb des Unternehmens berücksichtigt wurden. Das Verhältnis der Ver-

gütung der Vorstandsmitglieder zur Vergütung des oberen Führungskreises und der 

Belegschaft insgesamt wurde nicht berücksichtigt, auch nicht in der zeitlichen Ent-

wicklung. Aus Sicht des Aufsichtsrats erscheint ein solcher Vergleich weder geeignet 

noch erforderlich, um zu gewährleisten, dass die Vergütung der Vorstandsmitglieder 

angemessen ist. 

Der Aufsichtsrat achtet bei der Festsetzung der Vergütungsparameter darauf, dass 

der Anteil der langfristigen variablen Vergütung den Anteil der kurzfristigen variablen 

Vergütung übersteigt. 

Der Aufsichtsrat überprüft künftig regelmäßig, spätestens alle vier Jahre die Ange-

messenheit der Vorstandsvergütung und zieht dabei folgende Kriterien heran: die 

wirtschaftliche Lage, den Erfolg und die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft so-

wie die Aufgaben des einzelnen Vorstandsmitglieds und dessen persönliche Leistung. 

Das vorliegende System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder gilt für alle ab dem 

15. Oktober 2021 neu abzuschließenden oder zu verlängernden Dienstverträge mit 

Vorstandsmitgliedern der Mühl Product & Service Aktiengesellschaft. 
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3. Vergütungsbestandteile 

Die Gesamtvergütung jedes Vorstandsmitglieds soll aus drei Komponenten bestehen: 

• einer erfolgsunabhängigen Festvergütung (hierzu unter lit. a)); 

• einer erfolgsabhängigen, kurzfristig orientierten, auf das Erreichen persönlicher 

Zielgrößen bezogenen variablen Vergütung (hierzu unter lit. b)); und 

• einer langfristig orientierten variablen Vergütung in Form von Aktienoptionen 

(hierzu unter lit. c)). 

a) Festvergütung 

aa) Grundvergütung 

Die Grundvergütung umfasst ein jährliches festes, erfolgsunabhängiges Grundgehalt, 

das in zwölf gleichen Monatsraten ausgezahlt wird. 

bb) Nebenleistungen 

Darüber hinaus können den Vorstandsmitgliedern Sachbezüge und Nebenleistungen 

gewährt werden, wie beispielsweise die Bereitstellung eines Dienstwagens, Gehalts-

fortzahlungen im Krankheitsfalle, Zuschüsse zu Versicherungen, der Abschluss einer 

D&O-Versicherung sowie die Übernahme von bestimmten Rechts-, Steuerberatungs- 

und Wohnungskosten. 

cc) Versorgungszusagen 

Soweit entsprechende Altersversorgungspläne bestehen, kann der Aufsichtsrat ein-

zelnen oder allen Vorstandsmitgliedern auch Ruhegehälter zusagen.  

b) Erfolgsabhängige, kurzfristige variable Vergütung (Zieltantiemen) 

Den Vorstandsmitgliedern wird eine einjährig bemessene, erfolgsabhängige, kurzfris-

tig orientierte variable Vergütung gewährt, die sich nach dem Erreichen bestimmter 

persönlicher Ziele richtet und in voller Höhe in bar gezahlt wird (sog. Zieltantiemen). 

Die relevanten Zielgrößen und -beträge für das jeweilige Geschäftsjahr legt der 
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Aufsichtsrat in der Aufsichtsratssitzung fest, in der über die Billigung des Jahresab-

schlusses für das vergangene Geschäftsjahr Beschluss gefasst wird. 

Bei den festzulegenden Zielgrößen handelt es sich um individuelle operative und stra-

tegische Ziele, die im direkten Verantwortungsbereich des jeweiligen Vorstandsmit-

glieds liegen. In der Vergangenheit wurden beispielsweise die folgenden Zielgrößen 

vereinbart: EBIT, Abschluss von M&A-Transaktionen und Durchführung von Kapital-

maßnahmen. In diesem Rahmen verwendet der Aufsichtsrat als Zielgrößen auch 

Nachhaltigkeitsziele, wie z.B. Fortschritte bei der Umweltverträglichkeit der Ge-

schäftstätigkeit des Unternehmens, bei der Mitarbeiterzufriedenheit oder den Status 

der Compliance im Verantwortungsbereich des jeweiligen Vorstandsmitglieds. Die 

Konkretisierung dieser Nachhaltigkeitsziele erfolgt im Rahmen ihrer Festlegung durch 

den Aufsichtsrat. Das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele soll für die Bestimmung der 

Zieltantiemen eine Gesamtgewichtung von 10 % haben, wobei in diesem Rahmen 

verschiedene Nachhaltigkeitsziele unterschiedlich gewichtet werden können. 

Der Aufsichtsrat legt die Zielgrößen anhand der konkreten Verhältnisse im bevorste-

henden Geschäftsjahr fest. Der Aufsichtsrat bestimmt dabei auch, wie sich die Errei-

chung der einzelnen Zielgrößen auf die Höhe der erreichbaren Zieltantiemen aus-

wirkt. Da sich die Verhältnisse der Gesellschaft von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr 

ändern, können auch die jeweils zu vereinbarenden Zielgrößen unterschiedlich sein. 

Der Aufsichtsrat orientiert sich bei der Auswahl der Zielgrößen stets daran, die Stra-

tegie der Gesellschaft und ihre langfristige Entwicklung zu fördern. Damit schaffen 

die Zieltantiemen Anreize, das operative Geschäft an der übergeordneten Unterneh-

mensstrategie auszurichten, und leisten so einen Beitrag zur Förderung der Ge-

schäftsstrategie und zur langfristigen Unternehmensentwicklung. 

Eine nachträgliche Änderung der Zielgrößen für das betreffende Geschäftsjahr ist 

nicht vorgesehen. 

Der Aufsichtsrat stellt in der Aufsichtsratssitzung, in der über die Billigung des Jahres-

abschlusses für das vergangene Geschäftsjahr Beschluss gefasst wird, für das jewei-

lige Vorstandsmitglied die tatsächliche Zielerreichung für die Zieltantiemen fest. Ob 

die vereinbarten Ziele erreicht wurden, wird anhand der Rechnungslegung der 
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Gesellschaft (bei Zielen in Form finanzieller Kennzahlen) oder anhand hierzu von der 

Gesellschaft bereitzustellender Informationen (bei nicht-finanziellen Zielen tatsächli-

cher (z.B. Vertragsschluss) oder sonstiger (z.B. Compliance-Status) Art ermittelt. 

Die Auszahlung der kurzfristigen variablen Vergütung erfolgt in bar nach Feststellung 

der tatsächlichen Zielerreichung für das vergangene Geschäftsjahr durch den Auf-

sichtsrat. 

c) Langfristige, aktienorientierte variable Vergütung 

Die Vorstandsmitglieder der Mühl Product & Service Aktiengesellschaft sind dazu an-

gehalten, sich langfristig für das Unternehmen zu engagieren, nachhaltiges Wachs-

tum zu fördern und eine dauerhafte Wertschaffung zu erzielen. Vor diesem Hinter-

grund soll ein bedeutender Teil ihrer Gesamtvergütung an die langfristige Entwick-

lung der Aktie der Mühl Product & Service Aktiengesellschaft gebunden werden. Als 

langfristige, aktienorientierte variable Vergütung sollen den Vorstandsmitgliedern 

daher Optionsrechte auf den Erhalt von Aktien der Mühl Product & Service Aktienge-

sellschaft (vorbehaltlich der Erreichung der entsprechenden Erfolgsziele) aus Aktien-

optionsprogrammen gewährt werden. Zweck der Aktienoptionsprogramme ist die 

nachhaltige Verknüpfung der Interessen der Unternehmensführung mit den Interes-

sen der Aktionäre der Mühl Product & Service Aktiengesellschaft an der langfristigen 

Steigerung des Unternehmenswertes, um auf diese Weise dem Shareholder-Value-

Gedanken Rechnung zu tragen. Gleichzeitig sollen die Aktienoptionsprogramme eine 

international wettbewerbsfähige Vergütungskomponente für die Vorstandsmitglie-

der darstellen, wobei die langfristig angelegten Vergütungschancen in enger Anbin-

dung an den Unternehmenserfolg im Rahmen eines transparenten und nachvollzieh-

baren Systems im Mittelpunkt stehen. 

Vorbehaltlich der Fassung der unter Tagesordnungspunkt 13 vorgeschlagenen 

Hauptversammlungsbeschlüsse wird die Gesellschaft zukünftig über ein Aktienopti-

onsprogramm 2021 verfügen. Das Aktienoptionsprogramm 2021 soll einer zielgerich-

teten Incentivierung der Programmteilnehmer dienen und gleichzeitig eine Bindungs-

wirkung der Teilnehmer an die Gesellschaft erreichen. Es sieht börsenkursbasierte 

Erfolgsziele vor und erscheint dem Aufsichtsrat angemessen, um Anreize für eine 

nachhaltige Unternehmensentwicklung zu setzen. 
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(i) Grundlagen des Aktienoptionsprogramms 2021 

Die ordentliche Hauptversammlung soll unter Tagesordnungspunkt 13 lit. a) eine Er-

mächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der Ge-

sellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen der Ge-

sellschaft und ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft und von verbundenen Un-

ternehmen der Gesellschaft („Aktienoptionsprogramm 2021“) beschließen. Das Ak-

tienoptionsprogramm 2021 würde den Aufsichtsrat im Zeitraum bis zum 14. Oktober 

2026 zur Ausgabe von insgesamt bis zu 140.000 Bezugsrechten auf Stückaktien der 

Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft in 

Höhe von EUR 1,00 je Aktie („Aktienoptionen“) an die Vorstandsmitglieder ermäch-

tigen. Die Einräumung der Bezugsrechte soll einmal im Jahr, jeweils zum ersten Mon-

tag im November der Jahre 2021 bis 2025, erfolgen. 

Die Anzahl der einem Vorstandsmitglied in einem bestimmten Jahr zu gewährenden 

Aktienoptionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2021 würde der Aufsichtsrat auf 

der Grundlage der individuellen Leistung des Teilnehmers und seiner Verantwortung 

für die Gesellschaft bestimmen. Der Aufsichtsrat würde für jedes Vorstandsmitglied 

einzeln feststellen, ob und wie viele Aktienoptionen ihm in einem bestimmten Jahr 

gewährt werden. 

Rechtliche Grundlage für die Gewährung der Aktienoptionen würde eine jeweils zwi-

schen Aufsichtsrat und Vorstandsmitglied zu schließende Gewährungsvereinbarung 

bilden. 

(ii) Inhalt der Aktienoptionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2021 

Nach den Bedingungen des Aktienoptionsprogramms 2021 würde jede Aktienoption 

das Vorstandsmitglied zum Erwerb einer Aktie der Mühl Product & Service Aktienge-

sellschaft zu einem Ausübungspreis in Höhe von je EUR 1,00 berechtigen. Der An-

spruch auf Bezug von Aktien könnte entweder aus dem dazu geschaffenen Bedingten 

Kapital 2021/II, aus dem Bestand eigener Aktien der Gesellschaft oder durch Geld-

zahlung erfüllt werden. 
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(iii) Erfolgsziele nach dem Aktienoptionsprogramm 2021 

Die Vorstandsmitglieder wären nach Ablauf der vierjährigen Wartefrist zur Ausübung 

der Aktienoptionen berechtigt, wenn das im Aktienoptionsprogramm 2021 vorgese-

hene Erfolgsziel erreicht worden wäre. 

Die Erreichung des Erfolgsziels erfordert nach dem Aktienoptionsprogramm 2021, 

dass der Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im Handel der Frankfurter Wertpa-

pierbörse in einem Zeitraum von jeweils zwölf Monaten, der auf die Gewährung der 

jeweiligen Aktienoption folgt, an insgesamt 60 Börsenhandelstagen einen bestimm-

ten Betrag übersteigt, und zwar 

– in dem Zeitraum vom 1. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022 einen 

Betrag von EUR 6,50; 

– in dem Zeitraum vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 einen 

Betrag von EUR 8,88; 

– in dem Zeitraum vom 1. November 2023 bis zum 31. Oktober 2024 einen 

Betrag von EUR 11,88; 

– in dem Zeitraum vom 1. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025 einen 

Betrag von EUR 14,88; 

– in dem Zeitraum vom 1. November 2025 bis zum 31. Oktober 2026 einen 

Betrag von EUR 17,88; 

– in dem Zeitraum vom 1. November 2026 bis zum 31. Oktober 2027 einen 

Betrag von EUR 20,88; 

– in dem Zeitraum vom 1. November 2027 bis zum 31. Oktober 2028 einen 

Betrag von EUR 23,88; 

– In dem Zeitraum vom 1. November 2028 bis zum 31. Oktober 2029 einen 

Betrag von EUR 26,88; 
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– in dem Zeitraum vom 1. November 2029 bis zum 31. Oktober 2030 einen 

Betrag von EUR 29,88. 

Für den Fall, dass das Erfolgsziel in einem Jahr nicht erreicht wird, sieht das Aktien-

optionsprogramm 2021 vor, dass dies in dem darauffolgenden Jahr durch das Errei-

chen des für diesen Zeitraum geltenden Erfolgsziels kompensiert werden kann. Akti-

enoptionen, für die das Erfolgsziel nicht erreicht worden ist und dies auch im darauf-

folgenden Jahr nicht kompensiert werden konnte, würden verfallen. 

Eine nachträgliche Änderung der Erfolgsziele für das betreffende Geschäftsjahr ist im 

Aktienoptionsprogramm 2021 nicht vorgesehen. 

(iv) Wartefrist; Ausübungsfristen; keine Haltefrist nach Ausübung 

Das Aktienoptionsprogramm 2021 sieht eine Wartefrist bis zur erstmaligen Aus-

übungsmöglichkeit von vier Jahren nach dem jeweiligen Gewährungsdatum vor. 

Nach Ablauf der vierjährigen Wartefrist könnten die Aktienoptionen innerhalb der 

darauffolgenden drei Jahre jeweils innerhalb von dreiwöchigen Ausübungsfristen 

ausgeübt werden, die jeweils nach Veröffentlichung des Berichts für das vorangegan-

gene Geschäftsjahr bzw. des Berichts für das erste Halbjahr des laufenden Geschäfts-

jahres beginnen würden. Das Aktienoptionsprogramm 2021 sieht keine Haltefristen 

für Aktien, welche die Teilnehmer durch Ausübung von Aktienoptionen erwerben, 

vor. 

(v) Höhe der langfristigen aktienorientierten Vergütung gemäß dem Aktienoptions-

programm 2021 

Die konkrete Höhe der variablen aktienorientierten Vergütung aus jeder ausgeübten 

Aktienoption aus dem Aktienoptionsprogramm 2021 würde sich aus dem Kurs der 

Aktie der Mühl Product & Service Aktiengesellschaft im Zeitpunkt der Übertragung 

der Aktien nach Ausübung abzüglich des Ausübungspreises in Höhe von EUR 1,00 je 

ausgeübter Aktienoption ergeben. Je höher der Aktienkurs steigt, desto höher wäre 

also die Vergütung.  
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Der Aufsichtsrat hat einen Höchstbetrag in Höhe von EUR 40,00 (abzüglich des jewei-

ligen Ausübungspreises) pro ausgeübter Aktienoption festgelegt, der einem Vor-

standsmitglied bei Ausübung seiner Aktienoptionen maximal zufließen könnte. 

aa) Vorsorglich: Langfristige Vergütung in Form virtueller Aktienoptionen 

Vorsorglich für den Fall, dass die Gewährung von Aktienoptionen in Zukunft nicht 

möglich sein sollte, bleibt es dem Aufsichtsrat unbenommen, Vorstandsmitgliedern 

nach dem Aktienoptionsprogramm 2021 entsprechende virtuelle Aktienoptionen zu 

gewähren. Dabei handelt es sich um Ansprüche gegen die Gesellschaft auf Barzah-

lungen, deren Auszahlungsbedingungen und Höhe von Bedingungen abhängen, die 

wirtschaftlich denen des Aktienoptionsprogramms 2021 entsprechen. Ein solches vir-

tuelles Aktienoptionsprogramm besteht derzeit nicht. 

4. Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder 

Der Aufsichtsrat hat gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG eine Maximalvergütung für 

die Vorstandsmitglieder festgelegt, welche sämtliche festen und variablen Vergü-

tungsbestandteile umfasst. Die Maximalvergütung ist die betragsmäßige Höchst-

grenze und somit der tatsächliche maximale Zufluss für das betreffende Geschäfts-

jahr unter Berücksichtigung der Festvergütung (Grundgehalt, Nebenleistungen und 

Versorgungszusagen), kurzfristiger variabler Vergütung und langfristiger variabler 

Vergütung aufgrund von Aktienoptionen aus Aktienoptionsprogrammen der Gesell-

schaft. Darüber hinaus umfasst die Maximalvergütung u.a. mögliche zusätzliche indi-

vidualvertraglich zugesagten Leistungen wie beispielsweise Ausgleichszahlungen für 

den Verfall von Leistungen des Vorarbeitgebers. Die Maximalvergütung erfasst damit 

den maximalen Aufwand der Mühl Product & Service Aktiengesellschaft für das je-

weilige Vorstandsmitglied.  

Die jährliche Maximalvergütung für Vorstandsmitglieder der Mühl Product & Service 

Aktiengesellschaft, deren Dienstverträge ab dem 15. Oktober 2021 neu abgeschlos-

sen oder verlängert werden, soll einen Betrag von EUR 500.000,00 pro Vorstandsmit-

glied nicht übersteigen (Maximalvergütung). 
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Der Aufsichtsrat weist darauf hin, dass es sich bei diesem Betrag nicht um die vom 

Aufsichtsrat für angemessen gehaltene Ziel-Gesamtvergütung handelt, sondern le-

diglich um eine absolute Obergrenze, die von dem Vorstandsmitglied allenfalls bei 

optimaler Zielerreichung und deutlicher Kurssteigerung der Aktie der Mühl Product 

& Service Aktiengesellschaft erreicht werden könnte. Sollte die Hauptversammlung 

eine Absenkung der im vorliegenden Vergütungssystem festgelegten Maximalvergü-

tung beschließen, wird der Aufsichtsrat dieses Votum beim Abschluss oder der Ver-

längerung von Dienstverträgen mit Vorstandsmitgliedern berücksichtigen. 

5. Relativer Anteil der Vergütungskomponenten an der Maximal-Gesamtvergütung 

Da die einzelnen Vergütungskomponenten für jedes Vorstandsmitglied individuell 

festgelegt werden, die Zielerreichungen der kurzfristigen variablen Vergütung in den 

verschiedenen Geschäftsjahren und der Wertzufluss bei Vorstandsmitgliedern auf-

grund der Ausübung von Aktienoptionen unterschiedlich ausfallen kann, können die 

voraussichtlichen relativen Anteile der einzelnen Vergütungskomponenten nur als 

prozentuale Bandbreiten unter bestimmten Annahmen angegeben werden. 

Die relativen Anteile der jeweiligen Vergütungsbestandteile an der jährlichen Maxi-

mal-Gesamtvergütung (in %) sollen (unter der Annahme einer 100 %-Zielerreichung 

für die kurzfristig Vergütung und des Erreichens des Höchstbetrags des Aktienopti-

onsprogramms 2021, d.h. der absoluten Obergrenze, die allenfalls bei optimaler Zie-

lerreichung und deutlicher Kurssteigerung der Aktie der Mühl Product & Service Ak-

tiengesellschaft erreicht werden könnte) für alle Vorstandsmitglieder in etwa betra-

gen: 

• Festvergütung: ca. 30 – 35 % 

• Kurzfristige variable Vergütung: ca. 5 – 20 % 

• Langfristige, aktienbezogene variable Vergütung in Form von Aktienoptionen: 

ca. 50 – 60 % 

Der Anteil der Festvergütung (Grundgehalt, Nebenleistungen und Versorgungszusa-

gen) soll bei rund 30 – 35 % der Maximal-Gesamtvergütung liegen. Der Anteil der 

kurzfristigen variablen Vergütung an der Maximal-Gesamtvergütung soll (bei 100 % 
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Zielerreichung) rund 5 – 20 % betragen, während der Anteil der langfristigen, aktien-

bezogenen variablen Vergütung (Aktienoptionsprogramm 2021) (bei 100 %-Zielerrei-

chung und Erreichen des Höchstbetrags) mit rund 50 – 60 % den größten Anteil an 

der Maximal-Gesamtvergütung ausmachen soll. 

Diese Relationen können durch funktionale Differenzierung und/oder im Rahmen der 

jährlichen Überprüfung der Vergütung und Anpassung an die Marktüblichkeit variie-

ren. Nichtsdestotrotz wird der Aufsichtsrat stets darauf achten, dass die variable Ver-

gütung die feste Vergütung übersteigt sowie langfristig ausgerichtet ist. 

6. Angaben zu vergütungsbezogenen Rechtsgeschäften 

a) Laufzeiten und Beendigung der Dienstverträge 

Die Dienstverträge mit den Vorstandsmitgliedern werden befristet für eine vom Auf-

sichtsrat bestimmte Dauer von bis zu fünf Jahren abgeschlossen. Der Aufsichtsrat 

kann mit dem Vorstandsmitglied eine Verlängerung des Dienstvertrags vereinbaren. 

Für den Fall, dass entweder vonseiten der Gesellschaft oder des Vorstandsmitglieds 

eine Verlängerung oder der Neuabschluss eines Dienstvertrags nicht gewollt ist oder 

der Aufsichtsrat das Vorstandsmitglied abberuft, kann vereinbart werden, dass der 

Aufsichtsrat das Vorstandsmitglied von seiner Dienstpflicht unter Fortgeltung des 

Dienstvertrags im Übrigen freistellt. 

Eine ordentliche Kündigung des Dienstvertrags ist ausgeschlossen. Möglich ist indes 

sowohl für das betreffende Vorstandsmitglied als auch für die Gesellschaft eine Kün-

digung aus wichtigem Grund. 

Alle Dienstverträge mit den Vorstandsmitgliedern haben derzeit eine Laufzeit bis zum 

31. Dezember 2023. 

b) Leistungen im Falle der vorzeitigen Beendigung des Dienstvertrags 

Im Falle einer unterjährigen Beendigung des Dienstvertrags werden die Grundvergü-

tung und die Zieltantiemen nur zeitanteilig gewährt. Die Zielerreichung für die 

Zieltantiemen wird dabei grundsätzlich zum Stichtag der Beendigung des Dienstver-

hältnisses berechnet. 
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Durch eine Beendigung des Dienstvertrags würde ein Vorstandsmitglied nach dem 

Aktienoptionsprogramm 2021 grundsätzlich das Recht verlieren, gewährte Aktienop-

tionen auszuüben. Sollte das Dienstverhältnis durch Todesfall, verminderte Erwerbs-

fähigkeit, Pensionierung, Kündigung oder anderweitig nicht kündigungsbedingt en-

den, können Sonderregelungen für den Verfall der Aktienoptionen in den Optionsbe-

dingungen vorgesehen werden. 

In den Vorstandsdienstverträgen kann für den Fall, dass der Vertrag vorzeitig durch 

Widerruf der Bestellung oder Aufhebungsvertrag endet, eine Abfindung zugesagt 

werden. Ihre Höhe ist jedoch auf das Zweifache der auf ein Jahr entfallenden Fest-

vergütung, maximal aber auf die Festvergütung, welche für die Restlaufzeit dieses 

Vertrages noch zu zahlen gewesen wäre, beschränkt (Abfindungs-Cap). 

Zusagen für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung des Dienstvertrags 

durch das Vorstandsmitglied infolge eines Kontrollwechsels (Change of Control) wer-

den nicht vereinbart. 

c) Nachvertragliches Wettbewerbsverbot 

In den Vorstandsdienstverträgen können nachvertragliche Wettbewerbsverbote im 

Rahmen des gesetzlich Zulässigen vereinbart werden. Für diesen Zeitraum kann eine 

angemessene Entschädigung in Höhe von jährlich 50 % der von dem Vorstandsmit-

glied zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen gewährt werden. Die Zahlung 

erfolgt in monatlichen Teilbeträgen. Die Einzelheiten sind in den Vorstandsdienstver-

trägen zu regeln. 

Im Fall eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots wird die Abfindungszahlung auf 

die Karenzentschädigung angerechnet. 

7. Vorübergehende Abweichungen vom Vergütungssystem 

Der Aufsichtsrat kann gemäß § 87a Abs. 2 Satz 2 AktG vorübergehend von dem Ver-

gütungssystem abweichen, wenn dies im Interesse des langfristigen Wohlergehens 

der Gesellschaft notwendig ist. Hierzu gehören beispielsweise die Angleichung des 

Vergütungssystems bei einer signifikant veränderten Unternehmensstrategie zur Ge-

währung der adäquaten Anreizsetzung oder im Falle weitreichender Änderungen der 
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Wirtschaftssituation (zum Beispiel durch Pandemien oder schwere Wirtschaftskri-

sen), die die ursprünglichen Leistungskriterien und/oder Kennzahlen des Vergütungs-

systems hinfällig werden lassen, sofern die konkreten Auswirkungen nicht vorherseh-

bar waren. Allgemein ungünstige Marktentwicklungen stellen ausdrücklich keinen 

Ausnahmefall dar, der zum Abweichen vom Vergütungssystem berechtigt. 

Verfahrensmäßig setzt ein solches Abweichen einen ausdrücklichen Beschluss des 

Aufsichtsrats voraus, in dem konkret die Dauer der Abweichung sowie die Abwei-

chung als solche, aber auch der Grund hierfür (also warum das langfristige Wohler-

gehen der Gesellschaft die Abweichung erfordert) in angemessener Form beschrie-

ben sind. Die Bestandteile des Vergütungssystems, von denen in Ausnahmefällen ab-

gewichen werden kann, sind das Verfahren, die Regelungen zur Vergütungsstruktur 

und -höhe sowie die einzelnen Vergütungsbestandteile und insbesondere die Leis-

tungskriterien. Sachlich kann der Aufsichtsrat sowohl von dem jeweiligen relativen 

Anteil der einzelnen Vergütungsbestandteile sowie ihren jeweiligen Voraussetzungen 

abweichen, auch die Grundvergütung kann er im Einzelfall vorübergehend anders 

festsetzen, wenn dies im Interesse des langfristigen Wohlergehens der Gesellschaft 

liegt, nicht jedoch die von der Hauptversammlung festgelegte Maximalvergütung 

überschreiten. 

III. 

Angaben zu Tagesordnungspunkt 9: Vergütungssystem 

für die Mitglieder des Aufsichtsrats 

1. Satzungswortlaut 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 13 der Satzung der Gesellschaft ge-

regelt, der wie folgt lautet: 

„(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält außer dem Ersatz seiner Auslagen 

eine feste, nach Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung zahlbare jährli-

che Vergütung von EUR 2.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält 

das Doppelte, sein Stellvertreter das Anderthalbfache dieser Vergütung. So-

fern der Aufsichtsrat Ausschüsse bildet, erhalten dessen Mitglieder darüber 

hinaus eine jährliche Vergütung in Höhe von EUR 1.000,00, sofern der 
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Ausschuss zumindest einmal im Geschäftsjahr getagt hat. Der Vorsitz in ei-

nem der Ausschüsse wird mit dem Anderthalbfachen des vorstehenden Be-

trages vergütet. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Ge-

schäftsjahres dem Aufsichtsrat oder einem seiner Ausschüsse angehören, er-

halten die Vergütung anteilig im Verhältnis ihrer Zugehörigkeitsdauer zum 

gesamten Geschäftsjahr. Die Gesellschaft kann für die Organmitglieder des 

Aufsichtsrats eine angemessene Organhaftplicht abschließen. 

(2) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern die durch Ausübung 

des Amts entstehenden Auslagen. Zudem erstattet die Gesellschaft eine et-

waig auf Vergütung und Auslagenersatz entfallende Umsatzsteuer.“ 

2. Beitrag der Vergütung zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen 

Entwicklung 

Das System entspricht insgesamt den Anforderungen des Deutschen Corporate 

Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019. 

Entsprechend der Anregung in G.18 Satz 1 des Deutschen Corporate Governance Ko-

dex sind für die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ausschließlich fixe Vergütungs-

bestandteile nebst Versicherungsschutz und Auslagenersatz, nicht aber variable Ver-

gütungselemente vorgesehen. Die Fixvergütung stärkt die Unabhängigkeit der Auf-

sichtsratsmitglieder und leistet so einen mittelbaren Beitrag „zur langfristigen Ent-

wicklung der Gesellschaft“ (vgl. § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG). 

Das Vergütungssystem incentiviert Aufsichtsratsmitglieder zugleich, sich proaktiv für 

die „Förderung der Geschäftsstrategie“ (vgl. § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG) einzuset-

zen, indem entsprechend G.17 des Deutschen Corporate Governance Kodex der hö-

here zeitliche Aufwand des Vorsitzenden, der besonders eng an der Besprechung 

strategischer Fragen beteiligt ist (D.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex), 

und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie des Vorsitzenden 

und der Mitglieder von Ausschüssen berücksichtigt wird. 
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3. Vergütungsbestandteile 

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten jeweils nur eine feste Vergütung. Im Falle, dass 

ein Aufsichtsratsmitglied nur während eines Teils eines Geschäftsjahres dem Auf-

sichtsrat oder einem seiner Ausschüsse angehört, wird die Vergütung zeitanteilig ge-

währt. 

Die Gesellschaft kann zu Gunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Haftpflichtversi-

cherung abschließen. Hinzu kommt die Erstattung der durch die Ausübung des Amts 

entstehenden Auslagen. Zudem erstattet die Gesellschaft eine etwaig auf Vergütung 

und den Auslagenersatz entfallende Umsatzsteuer. 

4. Keine variable Vergütung, keine vergütungsbezogenen Rechtsgeschäfte 

Da das Vergütungssystem keine variablen Vergütungsbestandteile beinhaltet, entfal-

len Angaben gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 6, 7 AktG. 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist unmittelbar in der Satzung der Gesell-

schaft festgesetzt, so dass keine vertraglichen vergütungsbezogenen Rechtsge-

schäfte im Sinne von § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG abgeschlossen worden sind. 

5. Aufschubzeiten 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird fällig nach Ablauf der ordentlichen 

Hauptversammlung. Aufschubzeiten für die Auszahlung von Vergütungsbestandtei-

len sind im Vergütungssystem nicht vorgesehen. 

6. Einbeziehung der Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer 

Eine rechtlich verbindliche Verknüpfung ist nicht in der Satzung verankert, entspricht 

nicht der Funktionsverschiedenheit des nicht operativ tätigen Aufsichtsrats und 

würde die Entscheidungsfreiheit der Aktionäre über die Vergütung des Aufsichtsrats 

ungebührlich einschränken. 
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7. Festsetzung, Umsetzung und Überprüfung des Vergütungssystems 

Das Vergütungssystem und die konkrete Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wer-

den durch die Hauptversammlung festgesetzt, die gemäß § 113 Abs. 3 AktG mindes-

tens alle vier Jahre Beschluss über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder fasst. 

Ein bestätigender Beschluss ist zulässig und setzt die einfache Stimmenmehrheit vo-

raus. Kommt ein bestätigender Beschluss nicht zustande, so ist spätestens in der da-

rauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem 

zur Beschlussfassung vorzulegen. Eine materielle Änderung des in der Satzung der 

Gesellschaft festgesetzten Vergütungssystems und der Vergütung der Aufsichtsrats-

mitglieder erfordert einen Beschluss mit satzungsändernder Mehrheit. 

Es findet eine regelmäßige Überprüfung der Vergütung des Aufsichtsrats durch die 

Verwaltung statt. Hierbei werden insbesondere die zeitliche Inanspruchnahme, der 

Umfang der wahrzunehmenden Aufgaben und die finanzielle Situation der Gesell-

schaft berücksichtigt sowie die Vereinbarkeit der Vergütung mit etwaigen neuen ge-

setzlichen Vorgaben, den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Ko-

dex, Erwartungen des Kapitalmarkts und die Marktangemessenheit der Vergütung. 

Sollten Vorstand und Aufsichtsrat hierbei Anlass für eine Änderung sehen, werden sie 

der Hauptversammlung ein angepasstes Vergütungssystem vorschlagen.  

Interessenkonflikte im Zusammenhang mit dem Vergütungssystem des Aufsichtsrats 

sind in der Vergangenheit nicht vorgekommen. Etwaigen Interessenkonflikten bei der 

Überprüfung des Vergütungssystems wirkt die gesetzliche Kompetenzordnung ent-

gegen, da die letztendliche Entscheidungsbefugnis über die Aufsichtsratsvergütung 

der Hauptversammlung zugewiesen ist und dieser ein Beschlussvorschlag sowohl von 

Vorstand als auch Aufsichtsrat unterbreitet wird, mithin bereits in den gesetzlichen 

Regelungen ein System der gegenseitigen Kontrolle vorgesehen ist. Im Übrigen gelten 

die allgemeinen Regeln für Interessenkonflikte, wonach solche insbesondere offen-

zulegen und angemessen zu behandeln sind. 

Darüber hinaus haben die Aktionäre unter den gesetzlichen Voraussetzungen die 

Möglichkeit, das Vergütungssystem und die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

nebst etwaiger Änderungsvorschläge zum Gegenstand der Tagesordnung einer 

Hauptversammlung zu machen bzw. entsprechende (Gegen-)Anträge zu stellen. 
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IV. 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 11 

über den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 

§§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Unter Tagesordnungspunkt 11 wird – unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapi-

tals 2018/I – die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 in Höhe von 

EUR 7.474.444,00 mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses vorgeschlagen. Das 

genehmigte Kapital soll der Gesellschaft ermöglichen, sich den wandelnden Märkten im 

Interesse ihrer Aktionäre schnell anpassen zu können. Dafür benötigt die Gesellschaft die 

üblichen und notwendigen Instrumente der Kapitalbeschaffung. 

Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals haben die Aktionäre grundsätzlich ein Be-

zugsrecht. Anstelle einer unmittelbaren Ausgabe der neuen Aktien an die Aktionäre können 

die neuen Aktien auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder einem oder meh-

reren ihnen gleichgestellten Institut(en) mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 

den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Durch die Zwischenschal-

tung von Kreditinstituten oder ihnen gleichgestellten Instituten wird die Abwicklung der 

Aktienausgabe lediglich technisch erleichtert. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre in den nachfolgenden dargestellten Fällen auszuschließen. 

Der Vorstand soll zunächst ermächtigt werden, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Akti-

onäre auszunehmen. Diese Ermächtigung dient dazu, im Hinblick auf den Betrag der jewei-

ligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis darstellen zu können. Ohne den 

Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich der Spitzenbeträge würden insbesondere die 

technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts erheb-

lich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 

neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise best-

möglich für die Gesellschaft verwertet. 

Zudem soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-

schließen, soweit dies erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesell-

schaft und/oder ihren unmittelbaren oder mittelbaren 
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Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften ausgegebenen Wandel-, Options- und/oder Gewinn-

schuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instru-

mente) ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 

Ausübung ihrer Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung ihrer Optionsaus-

übungs- bzw. Wandlungspflichten zustünde. Schuldverschreibungen müssen zum Zwecke 

der erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt mit einem Verwässerungsschutz ausgestat-

tet werden, der darin besteht, den Inhabern der Schuldverschreibungen bei nachfolgenden 

Aktienemissionen ein Bezugsrecht auf neue Aktien einräumen zu können, wie es auch Ak-

tionären zusteht. Die Inhaber von Schuldverschreibungen werden auf diese Weise so ge-

stellt, als wären sie bereits Aktionäre. Damit die Schuldverschreibungen einen solchen Ver-

wässerungsschutz aufweisen können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien 

ausgeschlossen werden. Dies erleichtert die Platzierung der Schuldverschreibungen und 

dient damit den Interessen der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur der Gesell-

schaft. Zudem hat der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von Schuldver-

schreibungen, die ein Wandlungs- und/oder Optionsrecht gewähren bzw. eine Wandlungs- 

und/oder Optionspflicht begründen, den Vorteil, dass im Fall einer Ausnutzung der Ermäch-

tigung der Wandlungs- bzw. Optionspreis für die Inhaber bereits bestehender Schuldver-

schreibungen, die ein Wandlungs- oder Optionsrecht gewähren oder eine Wandlungs- oder 

Optionspflicht begründen, nicht nach den jeweiligen Bedingungen der Schuldverschrei-

bung ermäßigt zu werden braucht und auch kein anderweitiger Verwässerungsschutz 

durch die Gesellschaft, etwa in Form von Ausgleichszahlungen, gewährt werden muss. 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll sodann für den Fall gelten, wenn 

neuen Aktien gegen Bareinlagen ausgegeben werden und der Ausgabebetrag der neuen 

Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt 

der endgültigen Festsetzung des Ausgabebetrages, die möglichst zeitnah zur Platzierung 

der Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich unterschreitet. Bei Ausnutzung der Ermächtigung 

wird der Vorstand die Abweichung vom Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach 

den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Die 

Anzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebe-

nen Aktien darf insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten; dies gilt sowohl für 

das Grundkapital zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung (d. h. im Zeitpunkt 

der Eintragung der im Hinblick auf das Genehmigte Kapital 2021 zu beschließenden Kapi-

talerhöhung im Handelsregister der Gesellschaft) als auch für das Grundkapital zum 
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Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien anzurechnen, die 

während der Laufzeit der Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund an-

derer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden – z. B. auf-

grund einer Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts. Ferner sind auf diese Zahl Aktien 

anzurechnen, die zur Bedienung von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschrei-

bungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit Wand-

lungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionsausübungspflichten ausgegeben 

wurden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen oder Genussrechte wäh-

rend der Laufzeit der Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ausgegeben wurden. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit den gesetzlichen 

Regelungen dem Interesse der Aktionäre am Schutz vor einer Verwässerung ihres Anteils-

besitzes Rechnung getragen. Jeder Aktionär hat aufgrund des börsenkursnahen Ausgabe-

betrages der neuen Aktien und aufgrund der volumenmäßigen Begrenzung der Kapitaler-

höhung unter Bezugsrechtsausschluss grundsätzlich die Möglichkeit, die zur Aufrechterhal-

tung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen über 

die Börse zu erwerben. Diese Ermächtigung verfolgt das Ziel, der Gesellschaft die Unter-

nehmensfinanzierung im Wege der Eigenkapitalaufnahme zu erleichtern. Die Gesellschaft 

wird hierdurch in die Lage versetzt, einen entstehenden Eigenkapitalbedarf kurzfristig zu 

decken. Ein solcher Bedarf kann beispielsweise aufgrund sich kurzfristig bietender Markt-

chancen oder auch bei der Gewinnung neuer Aktionärsgruppen entstehen. Durch die Er-

mächtigung können diese Möglichkeiten schnell und flexibel realisiert werden; darüber 

hinaus sind aufgrund der unkomplizierten Abwicklung höhere Erlöse aus den neu auszuge-

benden Aktien zu erwarten. 

Des Weiteren soll die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für die Ausgabe 

neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen gelten, insbesondere 

wenn die neuen Aktien im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum 

Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen an 

Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen 

die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, gewährt werden. Die Gesellschaft steht 

in einem intensiven Wettbewerb. Um in diesem Wettbewerb bestehen zu können, muss 
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die Gesellschaft in der Lage sein, im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel zu han-

deln. Hierzu gehört insbesondere die Möglichkeit, bei sich bietender Gelegenheit kurzfristig 

Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben oder 

einen Unternehmenszusammenschluss einzugehen oder bestimmte andere Vermögensge-

genstände, auch Forderungen gegen die Gesellschaft, erwerben zu können, um hierdurch 

die eigene Wettbewerbsposition zu verbessern. Durch das genehmigte Kapital und die Er-

mächtigung zum Bezugsrechtsausschluss wird der Gesellschaft ermöglicht, derartige Akqui-

sitionen schnell und liquiditätsschonend durchzuführen, indem sie in die Lage versetzt 

wird, Aktien im Rahmen eines Zusammenschlusses oder als Gegenleistung für das zu er-

werbende Unternehmen, den zu erwerbenden Unternehmensteil oder die zu erwerbende 

Beteiligung bzw. den zu erwerbenden Vermögensgegenstand anzubieten. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 

Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch machen wird. Eine Ausnut-

zung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vor-

stands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. 

Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über die Ausnutzung des 

Genehmigten Kapitals 2021 unter Ausschluss des Bezugsrechts berichten. 

V. 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 12 

über den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 

§§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Der Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 12 sieht vor, den Vorstand – unter Aufhe-

bung der bisherigen Ermächtigung – zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 

zum Ablauf des 14. Oktober 2026 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den 

Namen lautende Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder 

Genussrechte (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen nachfolgend auch 

„Schuldverschreibungen“) mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von 

bis zu EUR 50.000.000,00 zu begeben. Den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschrei-

bungen können Wandlungs- bzw. Optionsrechte zum Bezug von bis zu 1.735.555 auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundka-

pital von insgesamt bis zu EUR 1.735.555,00 nach näherer Maßgabe der Wandlungs- bzw. 
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Optionsbedingungen gewährt und in den Bedingungen der Schuldverschreibungen können 

entsprechende Wandlungspflichten begründet werden. 

Die Begebung von Schuldverschreibungen der vorbezeichneten Art bietet der Gesellschaft 

die Möglichkeit, in Ergänzung zu den sonstigen Möglichkeiten der Fremd- und Eigenkapi-

talaufnahme je nach Marktlage attraktive Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt zu 

nutzen. Insbesondere die Ermächtigung zur Ausgabe gewinnabhängiger bzw. gewinnorien-

tierter Instrumente wie Genussrechten und Gewinnschuldverschreibungen ermöglicht es, 

die Finanzausstattung der Gesellschaft durch Ausgabe sog. hybrider Finanzierungsinstru-

mente zu stärken und hierdurch einen Beitrag zu leisten, die finanziellen Voraussetzungen 

für die künftige geschäftliche Entwicklung sicherzustellen.  

Die Emission von Schuldverschreibungen ermöglicht die Aufnahme von Fremdkapital, das 

je nach Ausgestaltung der Anleihebedingungen sowohl für Ratingzwecke als auch für bilan-

zielle Zwecke als Eigenkapital oder eigenkapitalähnlich eingestuft werden kann. Die erziel-

ten Wandel- bzw. Optionsprämien sowie die Eigenkapitalanrechnung kommen der Kapital-

basis der Gesellschaft zugute. Die ferner vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräumung 

von Wandel- und/oder Optionsrechten auch Wandlungspflichten zu begründen bzw. die 

Möglichkeit der Kombination von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschrei-

bungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen, erweitern den Spiel-

raum für die Ausgestaltung dieser Finanzierungsinstrumente. Die Ermächtigung ermöglicht 

der Gesellschaft zudem, die Schuldverschreibungen selbst oder über ihre unmittelbaren 

oder mittelbaren in- oder ausländischen Beteiligungsgesellschaften zu platzieren. Schuld-

verschreibungen können außer in Euro auch in anderen Währungen, beispielsweise der ge-

setzlichen Währung eines OECD-Landes, mit und ohne Laufzeitbegrenzung ausgegeben 

werden. 

Bei Schuldverschreibungen, die ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht gewähren, können die 

Bedingungen der Schuldverschreibungen zur Erhöhung der Flexibilität vorsehen, dass die 

Gesellschaft einem Wandlungsberechtigten bzw. Optionsberechtigten nicht auf den Inha-

ber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt. 

Für Schuldverschreibungen, die ein Wandlungs- oder Optionsrecht gewähren oder eine 

Wandlungspflicht bestimmen, ist in der Ermächtigung für die Bestimmung des Wandlungs- 

bzw. des Optionspreises der Mindestbetrag von 80 % des Aktienkurses vorgeschlagen. 
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Anknüpfungspunkt ist hierbei jeweils der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft im zeitli-

chen Zusammenhang mit der Platzierung der Schuldverschreibung. Die Wandlungs- bzw. 

Optionsrechte können, soweit eine Anpassung nicht ohnehin bereits durch Gesetz zwin-

gend geregelt ist, unbeschadet § 9 Abs. 1 AktG wertwahrend angepasst werden, sofern 

während der Laufzeit der Schuldverschreibung Verwässerungen des wirtschaftlichen Werts 

der bestehenden Wandlungs- oder Optionsrechte (z.B. durch eine Kapitalerhöhung) eintre-

ten und dafür keine Bezugsrechte als Ausgleich eingeräumt werden. 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Unter den nachfolgend ge-

nannten Voraussetzungen soll jedoch ein Ausschluss des Bezugsrechts möglich sein: 

– Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzen-

beträge vom Bezugsrecht auszunehmen. Solche Spitzenbeträge können sich aus 

dem Betrag des jeweiligen Emissionsvolumens und der Notwendigkeit zur Darstel-

lung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Ein Ausschluss des Bezugs-

rechts erleichtert in diesen Fällen die Abwicklung der Emission. Die vom Bezugs-

recht der Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen werden entweder durch Ver-

kauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft ver-

wertet. 

– Weiterhin soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um den Inhabern oder 

Gläubigern von Wandlungs- und/oder Optionsrechten oder auch von mit Wand-

lungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in 

dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- bzw. Op-

tionsrechte oder nach Erfüllung der Wandlungspflichten zustehen würde. Die Op-

tions- und Wandlungsbedingungen enthalten in der Regel Bestimmungen, die dem 

Schutz der Inhaber bzw. Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten vor Ver-

wässerung dienen. So lassen sich diese Finanzierungsinstrumente am Markt bes-

ser platzieren. Ein Bezugsrecht von Inhabern bereits bestehender Options- oder 

Wandlungsrechte bietet die Möglichkeit zu verhindern, dass im Falle einer Ausnut-

zung der Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungspreis für die Inhaber bereits 

bestehender Options- oder Wandlungsrechte ermäßigt werden muss. Dies ermög-

licht einen höheren Ausgabekurs der bei Ausübung der Option oder Durchführung 
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der Wandlung auszugebenden auf den Inhaber lautenden Stückaktien. Da die Plat-

zierung der Emission dadurch erleichtert wird, dient der Bezugsrechtsausschluss 

dem Interesse der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur ihrer Gesellschaft. 

– Soweit Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. Wand-

lungspflicht ausgegeben werden sollen, soll der Vorstand ermächtigt werden, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht in sinngemäßer Anwendung des 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen, soweit die Schuldverschreibungen gegen 

Barleistung ausgegeben werden und auf die bei Ausübung der begebenen Wand-

lungs- bzw. Optionsrechte und Erfüllung der Wandlungspflichten auszugebenden 

Aktien insgesamt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals, und zwar weder im Zeit-

punkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung, 

entfällt. Diese Höchstgrenze für den vereinfachten Bezugsrechtsausschluss ver-

mindert sich um den anteiligen Betrag am Grundkapital der Aktien, die während 

der Laufzeit der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräu-

ßert wurden oder aufgrund von während der Laufzeit der Ermächtigung begebe-

nen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen auszugeben sind, bei deren Be-

gebung das Bezugsrecht entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen 

wurde. Durch die Anrechnungsbestimmung wird auch in dieser Ermächtigung si-

chergestellt, dass auf ihrer Grundlage keine Schuldverschreibungen unter Aus-

schluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, soweit dies dazu führen würde, 

dass unter Berücksichtigung von Kapitalerhöhungen oder bestimmten Platzierun-

gen eigener Aktien in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG ein Bezugsrecht der Aktionäre auf neue oder eigene Aktien der Gesell-

schaft von mehr als 10 % der derzeit ausstehenden Aktien ausgeschlossen wäre. 

Für den Fall eines Bezugsrechtsausschlusses darf der Ausgabepreis der Schuldver-

schreibung in sinngemäßer Geltung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nicht wesentlich 

unter ihrem Marktwert festgesetzt werden. Damit wird dem Schutzbedürfnis der 

Aktionäre hinsichtlich einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung getra-

gen. Um die Erfüllung dieser Anforderung für die Begebung von Schuldverschrei-

bungen sicherzustellen, wird der theoretische Marktwert der Schuldverschreibung 

mit Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. Wandlungspflicht nach anerkannten 
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finanzmathematischen Methoden ermittelt. Diesen Marktwert darf der festzuset-

zende Ausgabepreis nicht wesentlich unterschreiten. Dann ist der Schutz der Akti-

onäre vor einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes gewährleistet und den Aktio-

nären entsteht kein wirtschaftlicher Nachteil durch einen Bezugsrechtsausschluss, 

weil der Wert eines Bezugsrechts praktisch auf null sinken würde. 

– Schließlich soll das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen 

durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden 

können, wenn die Ausgabe der Schuldverschreibungen gegen Sacheinlage erfolgt, 

insbesondere (aber nicht ausschließlich) zum Zwecke des Erwerbs von Unterneh-

men, Betrieben, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, 

oder anderen einlagefähigen Vermögensgegenständen, einschließlich Forderun-

gen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, und dies im Interesse 

der Gesellschaft liegt. Voraussetzung ist, dass der Wert der Sachleistung in einem 

angemessenen Verhältnis zum Wert der Schuldverschreibungen steht. Im Fall von 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ist der nach anerkannten Me-

thoden ermittelte theoretische Marktwert maßgeblich. Die Ausgabe von Schuld-

verschreibungen gegen Sachleistung eröffnet die Möglichkeit, die Schuldver-

schreibungen in geeigneten Einzelfällen als Akquisitionswährung, z. B. im Zusam-

menhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-

gungen an Unternehmen, liquiditätsschonend nutzen zu können. Die Gegenleis-

tung braucht dann nicht in Geld erbracht zu werden. Dabei kann eine attraktive 

Alternative darin liegen, an Stelle oder neben der Gewährung von Aktien oder Bar-

leistung Schuldverschreibungen mit einem Wandlungs- oder Optionsrecht anzu-

bieten. Diese Möglichkeit schafft zusätzliche Flexibilität und erhöht die Wettbe-

werbschancen der Gesellschaft z. B. bei Akquisitionen. Auch unter dem Gesichts-

punkt einer optimalen Finanzierungsstruktur kann sich ein solches Vorgehen nach 

den Umständen des Einzelfalls besonders anbieten. Zudem wird es der Gesell-

schaft durch die vorgeschlagene Regelung ermöglicht, auch sonstige einlagefähige 

Vermögensgegenstände, wie z. B. auch Forderungen gegen die Gesellschaft, unter 

vorstehenden Voraussetzungen zu erwerben, ohne dabei über Gebühr die eigene 

Liquidität in Anspruch nehmen zu müssen. 
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Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungsrecht, Options-

recht oder Wandlungspflicht ausgegeben werden sollen, ist der Vorstand ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt auszuschließen, 

wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausge-

stattet sind, d.h. keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteili-

gung am Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der 

Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. Zu-

dem ist erforderlich, dass die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genussrechte oder 

Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditio-

nen entsprechen. Wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, resultieren aus dem 

Ausschluss des Bezugsrechts keine Nachteile für die Aktionäre, da die Genussrechte bzw. 

Gewinnschuldverschreibungen keine Mitgliedschaftsrechte begründen und auch keinen 

Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn der Gesellschaft gewähren. Zwar kann vorge-

sehen werden, dass die Verzinsung vom Vorliegen eines Jahresüberschusses, eines Bilanz-

gewinns oder einer Dividende abhängt. Hingegen wäre eine Regelung unzulässig, wonach 

ein höherer Jahresüberschuss, ein höherer Bilanzgewinn oder eine höhere Dividende zu 

einer höheren Verzinsung führen würde. Mithin werden durch die Ausgabe der Genuss-

rechte bzw. Gewinnschuldverschreibungen weder das Stimmrecht noch die Beteiligung der 

Aktionäre an der Gesellschaft und deren Gewinn verändert bzw. verwässert. Schließlich 

ergäbe sich infolge der marktgerechten Ausgabebedingungen, die für diesen Fall des Be-

zugsrechtsausschlusses verbindlich vorgeschrieben sind, kein nennenswerter Bezugs-

rechtswert.  

Durch die vorstehenden Möglichkeiten des Ausschlusses des Bezugsrechts erhält die Ge-

sellschaft die Flexibilität, günstige Kapitalmarktsituationen kurzfristig wahrzunehmen, und 

die Gesellschaft wird in die Lage versetzt, ein niedriges Zinsniveau bzw. eine günstige Nach-

fragesituation flexibel und kurzfristig für eine Emission zu nutzen. Maßgeblich hierfür ist 

zum einen, dass bei Einräumung eines Bezugsrechts regelmäßig ein von der Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu billigender Wertpapierprospekt erstellt und 

veröffentlicht werden muss, was zu einem erheblichen Zeit- und Kostenaufwand führt; dies 

ist bei einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts nicht der Fall. Zudem kann 

bei Ausschluss des Bezugsrechts – im Gegensatz zu einer Emission von Schuldverschreibun-

gen mit Bezugsrecht – der Ausgabepreis erst unmittelbar vor der Platzierung festgesetzt 

werden, wodurch ein beträchtliches Kursänderungsrisiko für den Zeitraum einer 
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Bezugsfrist vermieden und der Emissionserlös im Interesse aller Aktionäre maximiert wer-

den kann. Zudem ergeben sich durch Wegfall der mit dem Bezugsrecht verbundenen Vor-

laufzeit sowohl im Hinblick auf die Kosten der Mittelaufnahme als auch im Hinblick auf das 

Platzierungsrisiko weitere Vorteile. Mit einer bezugsrechtslosen Platzierung können die an-

sonsten erforderliche Sicherheitsmarge ebenso wie das Platzierungsrisiko reduziert und die 

Mittelaufnahme zugunsten der Gesellschaft und ihrer Aktionäre in entsprechender Höhe 

verbilligt werden.  

Im Falle der Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermächtigung wird der Vorstand in der auf 

die Ausnutzung folgenden Hauptversammlung darüber berichten. 

Das unter Tagesordnungspunkt 12 lit. c) zur Beschlussfassung vorgeschlagene Bedingte Ka-

pital 2021/I und die unter Tagesordnungspunkt 12 lit. d) vorgeschlagene entsprechende 

Satzungsänderung sollen die Gesellschaft in die Lage versetzen, an die Inhaber bzw. Gläu-

biger der Schuldverschreibungen, die aufgrund der unter Tagesordnungspunkt 12 lit. b) 

vorgeschlagenen Ermächtigung begeben werden, bei Ausübung des Wandlungs- bzw. Op-

tionsrechts und bei Erfüllung der Wandlungspflicht die geschuldete Anzahl an neuen Aktien 

ausgeben zu können. Alternativ können im Rahmen der gesetzlichen Grenzen auch eigene 

Aktien oder neue Aktien aus einer Ausnutzung eines genehmigten Kapitals zur Bedienung 

eingesetzt werden. 

VI. 

Angaben zu Tagesordnungspunkt 15: Wahlen zum Aufsichtsrat 

1. Tom Wolf 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen 

Ausbildung 

– Diplom Kaufmann, Schwerpunkt Marketing für Investitionsgüter, FU Berlin 

(1982) 

Beruflicher Werdegang 

1982 – 1995  Unternehmer & Investor (Digitale Transformation / 

Aufbau Ost / Neue Märkte) 
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1995 – 2002  CEO (Vorstandsvorsitzender) der Mühl Product & 

Service Aktiengesellschaft 

2000 – 2009  Unternehmer (RIB AG), Unternehmensberater und 

Vorsitzender des Aufsichtsrats der RIB Software AG 

2009 – 2017  CEO (Vorstandsvorsitzender) der RIB Software AG 

seit 2017  CEO der RIB Software SE und Vorsitzender des Ver-

waltungsrats der RIB Software SE 

Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat 

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsrä-

ten/Verwaltungsräten 

– Vorsitzender des Verwaltungsrats der RIB Software SE 

– Vorsitzender des Aufsichtsrats der SGTWO AG 

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirt-

schaftsunternehmen 

– Mitglied des Beirats der 5D Institut GmbH 

– Geschäftsführender Direktor und Vorsitzender des Verwaltungsrats der EMC 

Invest Ltd., Cayman Islands 

2. Michael Sauer 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen 

Ausbildung 

– Dipl. Betriebswirt (BA), Ravensburg 

Beruflicher Werdegang 

1992  Bantle Systemhaus GmbH, Projektleiter 

1993 – 1995  Hermann Mühl GmbH Hessen, Prokurist 

1995 – 2002  Vorstand der Mühl Product & Service Aktiengesell-

schaft 
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2002 – 2017  CFO der RIB Software AG 

seit 2017  CFO der RIB Software SE und Mitglied des Verwal-

tungsrats der RIB Software SE 

Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat 

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsrä-

ten/Verwaltungsräten 

– Mitglied des Verwaltungsrats der RIB Software SE 

– Vorsitzender des Aufsichtsrats der RIB Information Technologies AG 

– Vorsitzender des Aufsichtsrats der RIB Cloud AG (vormals: MTWO AG) 

– Mitglied des Aufsichtsrats der SGTWO AG 

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirt-

schaftsunternehmen 

– Mitglied des Aufsichtsrats der RIB A/S, Kopenhagen, Dänemark 

– Mitglied des Beirats der 5D Institut GmbH 

– Geschäftsführender Direktor der EMC Invest Ltd., Cayman Islands 

3. Rachel Wolf 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen 

Ausbildung 

– BSc hons Management, University of Nottingham 

– Masters in Global Management, London School of Economics (noch nicht abge-

schlossen) 

Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat 

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsrä-

ten/Verwaltungsräten 

– Keine. 
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Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirt-

schaftsunternehmen 

– Keine. 

VII. 

Weitere Angaben und Hinweise 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-

versammlung EUR 4.271.111,00 und ist eingeteilt in 4.271.111 nennwertlose, auf den 

Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 

EUR 1,00 je Aktie. Die Gesellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien. Im Zeitpunkt der 

Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der Stimmrechte so-

mit auf 4.271.111. 

2. Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physi-

sche Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten; Aktionärsportal 

Die ordentliche Hauptversammlung wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Ge-

sellschaft aufgrund der anhaltenden Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus (COVID-19-

Pandemie) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 

und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreters) gemäß § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen 

im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentums-

recht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („COVID-19-

Gesetz“), veröffentlicht als Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der 

COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 

2020 (in der zuletzt durch Art. 11 des Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Rest-

schuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im 

Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und 

Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 geänderten Fassung), in Verbindung mit der Ver-

ordnung zur Verlängerung von Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, 

Vereins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-

Pandemie vom 20. Oktober 2020, abgehalten. 
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Die gesamte, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Bahnhofstraße 15, 99448 

Kranichfeld, stattfindende Hauptversammlung wird zu diesem Zweck am 15. Oktober 

2021 ab 10:00 Uhr (MESZ) in unserem Aktionärsportal unter der Internetadresse 

https://muehl.ag 

im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ und dort un-

ter „2021“ live in Bild und Ton übertragen. 

Es können nur diejenigen Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren 

Aktienbesitz nachgewiesen haben (siehe hierzu Ziffer 3 „Voraussetzungen für die 

Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung“), oder 

ihre Bevollmächtigten die Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversamm-

lung in dem Aktionärsportal der Gesellschaft verfolgen. Darüber hinaus können Akti-

onäre persönlich oder durch ordnungsgemäß Bevollmächtigte ihr Stimmrecht per 

elektronischer Briefwahl oder durch die Bevollmächtigung des von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreters ausüben sowie über das Aktionärsportal der Ge-

sellschaft Fragen stellen und einen Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptver-

sammlung erklären. 

Eine darüber hinausgehende Ausübung von Aktionärsrechten ist in der virtuellen 

Hauptversammlung nicht möglich. Insbesondere ist eine Teilnahme der Aktionäre 

und ihrer Bevollmächtigten, mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten wei-

sungsgebundenen Stimmrechtsvertreters, vor Ort ausgeschlossen. Die Übertragung 

der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie die Einräumung des Stimmrechts sowie 

des Fragerechts und der Möglichkeit zum Widerspruch berechtigen die Aktionäre und 

ihre Bevollmächtigten auch nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege 

elektronischer Kommunikation im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG (keine elektro-

nische Teilnahme). 

Das Aktionärsportal der Gesellschaft ist unter der Internetadresse 

https://muehl.ag 

im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ und dort un-

ter „2021“ ab dem 24. September 2021, 0:00 Uhr (MESZ), für Aktionäre, die sich 
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ordnungsgemäß angemeldet und ihren Aktienbesitz nachgewiesen haben, und ihre 

Bevollmächtigten zugänglich. Um das Aktionärsportal der Gesellschaft nutzen zu kön-

nen, müssen sie sich mit dem Zugangscode anmelden, den sie nach form- und frist-

gerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Aktienbesitzes bei der 

Gesellschaft zusammen mit der Stimmrechtskarte erhalten. Die verschiedenen Mög-

lichkeiten zur Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptver-

sammlung erscheinen dann auf der Benutzeroberfläche im Aktionärsportal der Ge-

sellschaft. Auch Bevollmächtigte der Aktionäre erhalten Zugang zum Aktionärsportal 

der Gesellschaft durch Verwendung der Zugangsdaten des von ihnen jeweils vertre-

tenen Aktionärs. Weitere Einzelheiten zur Nutzung des Aktionärsportals der Gesell-

schaft sind auf der Stimmrechtskarte, die den Aktionären nach form- und fristgerech-

tem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Aktienbesitzes bei der Gesell-

schaft übermittelt wird, abgedruckt. 

3. Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle 

Hauptversammlung 

Zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Aktionärsportal der Gesellschaft 

und zur Ausübung der weiteren Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptver-

sammlung, insbesondere des Stimmrechts, sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, 

die sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet und ihren Aktienbesitz 

nachgewiesen haben. 

Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch Vorlage eines in Textform (§ 126b BGB) in 

deutscher oder englischer Sprache erteilten besonderen Nachweises über den An-

teilsbesitz durch das depotführende Institut zu erbringen. Als Nachweis des Aktien-

besitzes reicht gemäß § 123 Abs. 4 Satz 1 AktG auch ein durch den Letztintermediär 

ausgestellter Nachweis des Aktienbesitzes gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nach-

weis des Aktienbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversamm-

lung, d. h. auf den Beginn des 24. September 2021, 0:00 Uhr (MESZ), (Nachweisstich-

tag) zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der 

Gesellschaft bis spätestens zum 8. Oktober 2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter einer der 

folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen: 
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Mühl Product & Service Aktiengesellschaft 

c/o FAE Management GmbH 

Oskar-Then-Straße 7 

63773 Goldbach 

oder 

Telefax: +49 (0) 6021 589735 

oder 

E-Mail: hvstelle@fae-gmbh.de 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung der Aktionärsrechte, insbeson-

dere des Stimmrechts, in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung als Aktionär nur, 

wer den Nachweis des Aktienbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Die Be-

rechtigung zur Ausübung von Aktionärsrechten in Bezug auf die virtuelle Hauptver-

sammlung und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach 

dem Aktienbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag 

geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Aktienbesitzes einher. Auch im Fall der 

vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Aktienbesitzes nach dem Nachweis-

stichtag ist für die Ausübung von Aktionärsrechten in Bezug auf die virtuelle Haupt-

versammlung und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz des 

Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. Veräußerungen von Aktien nach 

dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Aus-

übung von Aktionärsrechten in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung und auf 

den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach 

dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besit-

zen und erst danach Aktionär werden, können Aktionärsrechte in Bezug auf die vir-

tuelle Hauptversammlung nur ausüben, soweit sie sich bevollmächtigen oder zur 

Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für 

die Dividendenberechtigung.  

Nach form- und fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Ak-

tienbesitzes unter einer der oben genannten Kontaktmöglichkeiten werden den 
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Aktionären Stimmrechtskarten für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die 

virtuelle Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Stimm-

rechtskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine 

Stimmrechtskarte bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erforderliche 

Anmeldung sowie der Nachweis des Aktienbesitzes werden in diesen Fällen direkt 

durch das depotführende Institut vorgenommen. Aktionäre, die rechtzeitig eine 

Stimmrechtskarte bei ihrem depotführenden Institut angefordert haben, brauchen 

daher nichts weiter zu veranlassen.  

4. Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl 

Aktionäre können ihr Stimmrecht, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, im 

Wege elektronischer Kommunikation abgeben („elektronische Briefwahl“). Hierzu 

sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und der ordnungsgemäße Nachweis des Ak-

tienbesitzes erforderlich (siehe hierzu Ziffer 3 „Voraussetzungen für die Ausübung der 

Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung“). Die Stimmabgabe im 

Wege der elektronischen Briefwahl kann über das Aktionärsportal der Gesellschaft 

unter der Internetadresse 

https://muehl.ag 

im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ und dort un-

ter „2021“ vorgenommen werden. 

Die Stimmabgabe über das Aktionärsportal der Gesellschaft unter der Internet-

adresse 

https://muehl.ag 

im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ und dort un-

ter „2021“ ist ab dem 24. September 2021, 0:00 Uhr (MESZ), bis zum Beginn der Ab-

stimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 15. Oktober 2021 möglich. Bis 

zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 15. Oktober 

2021 kann im Aktionärsportal der Gesellschaft eine über das Aktionärsportal der Ge-

sellschaft vorgenommene Stimmabgabe auch geändert oder widerrufen werden. 
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Wird im Übrigen bei der elektronischen Briefwahl zu einem Tagesordnungspunkt 

keine ausdrückliche oder eindeutige Stimme abgegeben, so wird dies für diesen Ta-

gesordnungspunkt als Enthaltung gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt 

eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Haupt-

versammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungs-

punkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelab-

stimmung. 

Weitere Hinweise zur elektronischen Briefwahl sind auf der Stimmrechtskarte, die 

den Aktionären nach form- und fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des 

Nachweises des Aktienbesitzes bei der Gesellschaft übermittelt wird, abgedruckt. 

5. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre können ihre Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung 

auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsver-

einigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben las-

sen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine 

oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB) oder haben unter 

Verwendung der Eingabemaske in dem Aktionärsportal der Gesellschaft unter der In-

ternetadresse 

https://muehl.ag 

im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ und dort un-

ter „2021“ zu erfolgen. Intermediäre im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG, Aktionärsverei-

nigungen, Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG 

können, soweit sie selbst bevollmächtigt werden, abweichende Regelungen vorse-

hen, die jeweils bei diesen zu erfragen sind. 

Bevollmächtigte können ebenfalls weder physisch noch im Wege elektronischer Kom-

munikation im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG an der Hauptversammlung teilneh-

men. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich im 
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Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an 

den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter 

ausüben. 

Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht ist auf der Stimmrechtskarte, die den 

Aktionären nach form- und fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachwei-

ses des Aktienbesitzes bei der Gesellschaft übermittelt wird, abgedruckt. Das Formu-

lar für die Erteilung einer Vollmacht steht außerdem auf der Internetseite der Gesell-

schaft unter „https://muehl.ag“ im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik 

„Hauptversammlung“ und dort unter „2021“ zum Download bereit. 

Die Bevollmächtigung kann gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt oder gegenüber 

der Gesellschaft erklärt bzw. nachgewiesen werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr 

Widerruf und der Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Voll-

macht oder ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft müssen der Gesellschaft auf 

einem der folgenden Wege aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 

14. Oktober 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen: 

Mühl Product & Service Aktiengesellschaft 

c/o FAE Management GmbH 

Oskar-Then-Straße 7 

63773 Goldbach 

oder 

Telefax: +49 (0) 6021 589735 

oder 

E-Mail: hvstelle@fae-gmbh.de 

Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf sind darüber hinaus unter Verwendung 

der Eingabemaske über das Aktionärsportal der Gesellschaft unter der Internet-

adresse 

https://muehl.ag 
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im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ und dort un-

ter „2021“ bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung 

am 15. Oktober 2021 möglich. Bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen 

Hauptversammlung am 15. Oktober 2021 ist auch ein Widerruf oder eine Änderung 

einer zuvor in Textform (§ 126b BGB) übersendeten oder über das Aktionärsportal 

der Gesellschaft erteilten Vollmacht möglich. 

Gehen bei der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Erteilung und dem Widerruf 

einer Vollmacht auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abwei-

chende Erklärungen für ein und dieselbe Aktie am selben Tag ein oder ist sonst bei 

voneinander abweichenden Erklärungen im Zusammenhang mit der Erteilung und 

dem Widerruf einer Vollmacht für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche dieser 

Erklärungen zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen jeweils unabhängig vom Ein-

gangszeitpunkt in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich be-

handelt: (1) Aktionärsportal, (2) E-Mail, (3) Telefax und (4) Papierform. 

Die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung über 

das Aktionärsportal der Gesellschaft durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass 

der Bevollmächtigte vom Aktionär den Zugangscode des Aktionärs zur Verwendung 

erhält. Die Nutzung der Zugangsdaten durch den Bevollmächtigten gilt zugleich als 

Nachweis der Bevollmächtigung, ein darüber hinausgehender Nachweis der Bevoll-

mächtigung gegenüber der Gesellschaft in Textform ist nicht erforderlich. 

Auch im Fall einer Vollmachtserteilung sind Anmeldung und Nachweis des Aktienbe-

sitzes form- und fristgerecht nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

Dies schließt – vorbehaltlich der genannten Frist für die Erteilung einer Vollmacht – 

eine Erteilung von Vollmachten nach Anmeldung und Nachweis des Aktienbesitzes 

nicht aus. 

6. Vertretung durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter, der das Stimmrecht ausschließlich gemäß den Weisungen des 

jeweiligen Aktionärs ausübt, vertreten zu lassen. Diesem Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft müssen neben der Vollmacht auch Weisungen für die Ausübung des 
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Stimmrechts erteilt werden. Er übt das Stimmrecht nicht nach eigenem Ermessen, 

sondern ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. 

Soweit keine ausdrückliche oder eine widersprüchliche oder unklare Weisung erteilt 

worden ist, enthält sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu 

den entsprechenden Beschlussgegenständen der Stimme; dies gilt immer auch für 

sonstige Anträge. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung 

durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt 

wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als ent-

sprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Bitte beachten Sie, dass 

der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld der 

Hauptversammlung noch während der Hauptversammlung Aufträge zu Wortmeldun-

gen, zum Stellen von Fragen oder Anträgen oder zur Abgabe von Erklärungen zu Pro-

tokoll entgegennimmt und – mit Ausnahme der Ausübung des Stimmrechts – auch 

keine sonstigen Aktionärsrechte wahrnimmt. 

Die Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf 

ebenso wie die Erteilung von Weisungen der Textform (§ 126b BGB) oder hat unter 

Verwendung der Eingabemaske über das Aktionärsportal der Gesellschaft unter der 

Internetadresse 

https://muehl.ag 

im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ und dort un-

ter „2021“ zu erfolgen. Gleiches gilt für die Änderung oder den Widerruf der Voll-

macht oder der Weisungen. Das Vollmachts- und Weisungsformular für den Stimm-

rechtsvertreter der Gesellschaft und die entsprechenden Erläuterungen sind auf der 

Stimmrechtskarte, die den Aktionären nach form- und fristgerechtem Eingang der 

Anmeldung und des Nachweises des Aktienbesitzes bei der Gesellschaft übermittelt 

wird, abgedruckt. Diese Unterlagen stehen außerdem auf der Internetseite der Ge-

sellschaft unter „https://muehl.ag“ im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik 

„Hauptversammlung“ und dort unter „2021“ zum Download bereit. 

Die Erteilung der Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-

treter, die Erteilung von Weisungen und ihr Widerruf müssen der Gesellschaft auf 
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einem der folgenden Wege aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 

14. Oktober 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen: 

Mühl Product & Service Aktiengesellschaft 

c/o FAE Management GmbH 

Oskar-Then-Straße 7 

63773 Goldbach 

oder 

Telefax: +49 (0) 6021 589735 

oder 

E-Mail: hvstelle@fae-gmbh.de 

Die Erteilung der Vollmacht zur Ausübung der Stimmrechte nebst Weisungen an den 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und ihr Widerruf sind darüber 

hinaus unter Verwendung der Eingabemaske in dem Aktionärsportal der Gesellschaft 

unter der Internetadresse  

https://muehl.ag 

im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ und dort un-

ter „2021“ bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung 

am 15. Oktober 2021 möglich. Bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen 

Hauptversammlung am 15. Oktober 2021 ist auch ein Widerruf oder eine Änderung 

einer zuvor in Textform (§ 126b BGB) übersendeten oder über das Aktionärsportal 

der Gesellschaft erteilten Vollmacht mit Weisungen an den von der Gesellschaft be-

nannten Stimmrechtsvertreter möglich. 

Gehen bei der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Erteilung und dem Widerruf 

einer Vollmacht oder Weisung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreter auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Er-

klärungen für ein und dieselbe Aktie am selben Tag ein oder ist sonst bei voneinander 

abweichenden Erklärungen im Zusammenhang mit der Erteilung und dem Widerruf 



 

Seite 71/80 

einer Vollmacht oder Weisung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreter für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche dieser Erklärungen zuletzt er-

folgt ist, werden diese Erklärungen jeweils unabhängig vom Eingangszeitpunkt in fol-

gender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) Aktionär-

sportal, (2) E-Mail, (3) Telefax und (4) Papierform.  

Soweit der von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter 

bevollmächtigt wird, müssen diesem in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des 

Stimmrechts erteilt werden. Auch bei Bevollmächtigung des von der Gesellschaft be-

nannten Stimmrechtsvertreters sind Anmeldung und Nachweis des Aktienbesitzes 

form- und fristgerecht nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

7. Fragerecht gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz 

Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Aktienbesitz nachgewie-

sen haben, und ihre Bevollmächtigten haben das Recht, im Wege der elektronischen 

Kommunikation Fragen zu stellen (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz).  

Auf der Grundlage von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 2. Halbsatz COVID-19-Gesetz hat 

der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft aus organisatori-

schen Gründen entschieden, dass Fragen bis spätestens zum 13. Oktober 2021, 24:00 

Uhr (MESZ), über die dafür vorgesehene Eingabemaske im Aktionärsportal der Ge-

sellschaft unter der Internetadresse 

https://muehl.ag 

im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ und dort un-

ter „2021“ einzureichen sind. Auf anderem Wege oder später eingereichte Fragen 

bleiben unberücksichtigt. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Er-

messen, wie er Fragen beantwortet. Fragen und deren Beantwortung können insbe-

sondere zusammengefasst werden, wenn dies dem Vorstand sinnvoll erscheint. 

Rückfragen zu den Auskünften des Vorstands sind ausgeschlossen. 

Darüber hinaus stehen den Aktionären und ihren Bevollmächtigten weder das Aus-

kunftsrecht gemäß § 131 AktG noch ein Rede- oder Fragerecht in und während der 

virtuellen Hauptversammlung zu. 
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8. Angaben zu weiteren Rechten der Aktionäre 

a) Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 

Abs. 2 AktG 

Die Aktionäre, deren Anteile alleine oder zusammen den zwanzigsten Teil des 

Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 am Grundkapital 

erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf 

die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegen-

stand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlan-

gen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Ge-

sellschaft gemäß § 122 Abs. 2 Satz 3 AktG mindestens 30 Tage vor der Haupt-

versammlung, also spätestens bis zum 14. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ), 

zugegangen sein. Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht be-

rücksichtigt. Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an: 

Mühl Product & Service Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 

c/o FAE Management GmbH 

Oskar-Then-Straße 7 

63773 Goldbach 

Die Antragssteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor 

dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die 

Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Der Tag des 

Zugangs des Verlangens ist nicht mitzurechnen. 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich 

nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekanntgemacht und solchen 

Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden 

kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. 

Sie werden außerdem auf der Internetseite der Mühl Product & Service Aktien-

gesellschaft unter „https://muehl.ag“ im Bereich „Investor Relations“ unter der 

Rubrik „Hauptversammlung“ und dort unter „2021“ veröffentlicht und den Ak-

tionären nach § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. 
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Ein etwaiger, mit dem ordnungsgemäß gestellten Ergänzungsverlangen über-

mittelter, zulässiger Beschlussantrag wird in der virtuellen Hauptversammlung 

so behandelt, als sei er in der Hauptversammlung gestellt worden, wenn der 

antragstellende Aktionär ordnungsgemäß zur virtuellen Hauptversammlung 

angemeldet ist und den Nachweis des Aktienbesitzes ordnungsgemäß erbracht 

hat. 

b) Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 

AktG, § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz 

Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Be-

schlussvorschlägen des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu den Punkten 

der Tagesordnung zu übersenden. Solche Anträge und Wahlvorschläge (nebst 

etwaiger Begründung) sind ausschließlich an eine der folgenden Kontaktmög-

lichkeiten zu richten: 

Mühl Product & Service Aktiengesellschaft 

c/o FAE Management GmbH 

Oskar-Then-Straße 7 

63773 Goldbach 

oder 

Telefax: +49 (0) 6021 589735 

oder 

E-Mail: hvstelle@fae-gmbh.de 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht be-

rücksichtigt. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die spätestens bis zum 30. September 

2021, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingehen, werden den anderen 

Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs sowie einer etwaigen Be-

gründung unverzüglich über die Internetseite der Mühl Product & Service 
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Aktiengesellschaft unter der Internetadresse „https://muehl.ag“ im Bereich 

„Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ und dort unter 

„2021“ zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden 

ebenfalls dort veröffentlicht. Ein Gegenantrag und dessen Begründung brau-

chen unter den Voraussetzungen des § 126 Abs. 2 AktG nicht zugänglich ge-

macht zu werden.  

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge ge-

stellt oder Wahlvorschläge unterbreitet werden. Gegenanträge und Wahlvor-

schläge, die nach Maßgabe der vorstehenden Voraussetzungen gemäß § 126 

oder § 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 

COVID-19-Gesetz als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der antragstel-

lende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß zur 

virtuellen Hauptversammlung angemeldet ist und den Nachweis des Aktienbe-

sitzes erbracht hat.  

c) Weitergehende Erläuterungen 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 1 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz, § 122 Abs. 2, §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, § 1 

Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz sind auf der Internetseite der Mühl Product & 

Service Aktiengesellschaft unter der Internetadresse „https://muehl.ag“ im Be-

reich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ und dort un-

ter „2021“ zugänglich gemacht. 

9. Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 1 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz 

Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Aktienbesitz nachgewie-

sen haben, und ihre Bevollmächtigten können gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-

19-Gesetz vom Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zu ihrem Ende in Abwei-

chung von § 245 Nr. 1 AktG unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der 

Hauptversammlung über das Aktionärsportal der Gesellschaft unter der Internet-

adresse der Gesellschaft  
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https://muehl.ag 

im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ und dort un-

ter „2021“ Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zur Niederschrift 

erklären, wenn sie ihr Stimmrecht nach den vorstehenden Bestimmungen ausüben 

oder ausgeübt haben. Eine anderweitige Form der Übermittlung von Widersprüchen 

ist ausgeschlossen. 

10. Datenschutzrechtliche Betroffeneninformation für Aktionäre und Aktionärsvertre-

ter 

Die Mühl Product & Service Aktiengesellschaft verarbeitet als verantwortliche Stelle 

im Sinne von Art. 4 Nr. 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-

bung der Richtlinie 95/46/EG („DS-GVO“) personenbezogene Daten (Name und Vor-

name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, 

dem Aktionär vom Letztintermediär verliehene eindeutige Kennung, Nummer der 

Stimmrechtskarte, den dem Aktionär zugeteilten Zugangscode, die IP-Adresse, von 

der aus der Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter das Aktionärsportal der Gesellschaft 

nutzt, die Stimmabgabe, einschließlich des Inhalts der abgegebenen Stimme, im 

Wege der elektronischen Briefwahl, soweit der Aktionär auch Vorstands- oder Auf-

sichtsratsmitglied ist, die Teilnahme dieses Aktionärs als Mitglied des Vorstands oder 

Aufsichtsrats im Wege der Bild- und Tonübertragung, Nummer des Depotkontos des 

Aktionärs, den Inhalt der eingereichten Fragen und den Inhalt ihrer Beantwortung, 

gegebenenfalls Name, Vorname und Anschrift des vom jeweiligen Aktionär bevoll-

mächtigten Aktionärsvertreters und dessen vom Letztintermediär verliehene eindeu-

tige Kennung, die Vollmachtserteilung an ihn sowie ein gegebenenfalls erhobener 

Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung) auf Grundlage der in 

Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und Aktio-

närsvertretern die Ausübung ihrer Rechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversamm-

lung zu ermöglichen.  
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Die Mühl Product & Service Aktiengesellschaft wird vertreten durch die Mitglieder 

ihres Vorstands Sandy Möser, Ralf Kretzschmar und Christoph Hußmann. Sie errei-

chen die Gesellschaft unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: 

Mühl Product & Service Aktiengesellschaft 

Bahnhofstraße 15 

99448 Kranichfeld 

oder 

Telefon: +49 (0)36450 33215 

oder 

Telefax: +49 (0)36450 33218 

oder 

E-Mail: investor.relations@muehl.de 

Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären im Rahmen der 

Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben wurden, übermittelt die ihr Depot 

führende Bank oder der jeweilige Letztintermediär im Sinne von § 67c Abs. 3 AktG 

deren personenbezogenen Daten an die Mühl Product & Service Aktiengesellschaft. 

Die dem Aktionär zugeteilte Nummer der Stimmrechtskarte und der dem Aktionär 

zugeteilte Zugangscode sowie die IP-Adresse, von der aus der Aktionär oder der Ak-

tionärsvertreter das Aktionärsportal der Gesellschaft nutzt, werden der Gesellschaft 

von dem von ihr mit der Durchführung der virtuellen Hauptversammlung beauftrag-

ten Dienstleister mitgeteilt. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Ak-

tionäre und Aktionärsvertreter erfolgt ausschließlich für die Abwicklung der Aus-

übung ihrer Rechte im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung und 

auch insoweit nur in dem zur Erreichung dieses Zwecks zwingend erforderlichen Maß. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DS-GVO in Verbin-

dung mit § 67e Abs. 1 AktG. Die Mühl Product & Service Aktiengesellschaft speichert 

diese personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies für den vorgenannten Zweck 

erforderlich ist beziehungsweise soweit die Gesellschaft aufgrund von gesetzlichen 
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Vorgaben berechtigt beziehungsweise verpflichtet ist, personenbezogene Daten zu 

speichern. Für die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfassten Daten 

beträgt die Speicherdauer regelmäßig bis zu drei Jahre. Ist ein Aktionär nicht mehr 

Aktionär der Gesellschaft, wird die Mühl Product & Service Aktiengesellschaft dessen 

personenbezogene Daten auf der Grundlage von § 67e Abs. 2 Satz 1 AktG sowie vor-

behaltlich anderer gesetzlicher Regelungen nur noch für höchstens zwölf Monate 

speichern. Eine längere Speicherung durch die Mühl Product & Service Aktiengesell-

schaft ist zudem zulässig, solange dies für Rechtsverfahren erforderlich ist; Rechts-

grundlage ist insofern § 67e Abs. 2 Satz 2 AktG gegebenenfalls in Verbindung mit 

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO. 

Die Dienstleister der Gesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptver-

sammlung beauftragt werden, erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbe-

zogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforder-

lich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft. 

Im Übrigen werden die personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen Vor-

schriften Aktionären und Aktionärsvertretern sowie Dritten im Zusammenhang mit 

der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt. Insbesondere werden Aktionäre und 

Aktionärsvertreter, sofern sie in der virtuellen Hauptversammlung durch einen von 

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unter Offenlegung ihres Namens 

vertreten werden sollten, unter Angabe des Namens, des Wohnorts, der Aktienzahl 

und der Besitzart in das gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 AktG aufzustellende Teilneh-

merverzeichnis der Hauptversammlung eingetragen. Diese Daten können von Teil-

nehmern während der Hauptversammlung und von Aktionären bis zu zwei Jahre da-

nach gemäß § 129 Abs. 4 Satz 2 AktG eingesehen werden. Hinsichtlich der Übermitt-

lung personenbezogener Daten an Dritte im Rahmen einer Bekanntmachung von Ak-

tionärsverlangen auf Ergänzung der Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und 

Wahlvorschlägen von Aktionären wird auf die vorstehenden Erläuterungen in Ziffer 8 

„Angaben zu weiteren Rechten der Aktionäre“ verwiesen. 

In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten können die Aktionäre und 

Aktionärsvertreter von der Gesellschaft Auskunft über ihre personenbezogenen Da-

ten gemäß Art. 15 DS-GVO, Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten gemäß 
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Art. 16 DS-GVO, Löschung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 DS-GVO, 

Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 18 DS-

GVO und Übertragung bestimmter personenbezogener Daten auf sie oder einen von 

ihnen benannten Dritten (Recht auf Datenübertragbarkeit) gemäß Art. 20 DS-GVO 

verlangen.  

Diese Rechte können die Aktionäre und Aktionärsvertreter gegenüber der Gesell-

schaft unentgeltlich über eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten geltend machen:  

Mühl Product & Service Aktiengesellschaft 

Bahnhofstraße 15 

99448 Kranichfeld 

oder 

E-Mail: datenschutz-muehlag@muehl.de 

Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertretern gemäß Art. 77 DS-GVO ein Be-

schwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde insbesondere des (Bundes-) 

Landes, in dem sie ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben, oder des 

Bundeslandes Thüringen, in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat, zu. 

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten Hendrik Schulze unter: 

Mühl Product & Service Aktiengesellschaft 

Bahnhofstraße 15 

99448 Kranichfeld 

oder 

Telefon: +49 (0)6402 5200 631 

oder 

E-Mail: datenschutz-muehlag@muehl.de 
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11. Internetseite, über welche die Informationen gemäß § 124a AktG zugänglich sind 

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu 

machenden Unterlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der 

Hauptversammlung sind ab der Einberufung der Hauptversammlung über die Inter-

netseite der Mühl Product & Service Aktiengesellschaft unter der Internetadresse 

„https://muehl.ag“ im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptver-

sammlung“ und dort unter „2021“ abrufbar. 

Etwaige bei der Mühl Product & Service Aktiengesellschaft eingehende und veröf-

fentlichungspflichtige Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen von 

Aktionären werden ebenfalls über die oben genannte Internetseite zugänglich ge-

macht werden. Dort werden nach der Hauptversammlung auch die festgestellten Ab-

stimmungsergebnisse veröffentlicht. 

12. Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung 

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des Aktio-

närsportals der Gesellschaft und zur Ausübung von Aktionärsrechten im Aktionär-

sportal benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Um 

die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu kön-

nen, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsge-

schwindigkeit empfohlen. 

Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptver-

sammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder 

Kopfhörer. 

Für den Zugang zum Aktionärsportal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre Stimmrechts-

karte, welche Sie nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Aktienbesit-

zes unaufgefordert übersendet bekommen. Auf dieser Stimmrechtskarte finden sich 

Ihre individuellen Zugangsdaten, mit denen Sie sich im Aktionärsportal der Gesell-

schaft anmelden können. 

Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch 

technische Probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird 
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empfohlen – soweit möglich – die Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) 

bereits vor Beginn der Hauptversammlung auszuüben. Im Aktionärsportal der Gesell-

schaft ist die Ausübung des Stimmrechts ab dem 24. September 2021, 0:00 Uhr 

(MESZ), möglich. 

13. Hinweis zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertragung 

Die Aktionäre können die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung 

im Internet verfolgen. Die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung und die 

Verfügbarkeit des Aktionärsportals der Gesellschaft kann nach dem heutigen Stand 

der Technik aufgrund von Einschränkungen der Verfügbarkeit des Telekommunikati-

onsnetzes und der Einschränkung von Internetdienstleistungen von Drittanbietern 

Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Die Ge-

sellschaft kann daher keine Gewährleistungen und Haftung für die Funktionsfähigkeit 

und ständige Verfügbarkeit der in Anspruch genommenen Internetdienste, der in An-

spruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild- und Tonübertragung sowie den 

Zugang zum Aktionärsportal der Gesellschaft und dessen generelle Verfügbarkeit 

übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt auch keine Verantwortung für Fehler und 

Mängel der für die Durchführung der Hauptversammlung über das Internet einge-

setzten Hard- und Software einschließlich solcher der eingesetzten Dienstleistungs-

unternehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt. Die Gesellschaft empfiehlt aus diesem 

Grund, frühzeitig von den oben genannten Möglichkeiten zur Rechtsausübung, ins-

besondere zur Ausübung des Stimmrechts, Gebrauch zu machen. 

Kranichfeld, im September 2021 

Mühl Product & Service Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 


